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Urteil vom 6. Dezember 2022

in Sachen

A. ,

Beschuldigter und Berufungsklager

amtlich verteidigt durch Rechtsanwaltin MLaw X.

gegen

Staatsanwaltschaft Ziirich-Limmat,

Anklagerin und Berufungsbeklagte

betreffend qualifizierte Widerhandlung gegen das Betaubungsmittelgesetz

etc.

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Ziirich, 2. Abteilung, vom
20. Oktober 2021 (DG210131)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat vom 26. August 2021
(Urk. 23) ist diesem Urteil beigeheftet.

Urteil der Vorinstanz:
(Urk. 54 S. 48 ff.)

1. Der Beschuldigte A. ist schuldig

- des Verbrechens im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. d in Verbindung mit
Art. 19 Abs. 2 lit. a des Betaubungsmittelgesetzes (BetmG),

- des Vergehens im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c des Betaubungsmittel-

gesetzes (BetmG) sowie

- der mehrfachen Ubertretung im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 des Bet&u-

bungsmittelgesetzes (BetmG).

2.  Der Beschuldigte wird bestraft mit 13 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis
und mit heute 134 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie
vorzeitigen Strafvollzug erstanden sind, und mit einer Geldstrafe von

60 Tagessatzen zu je Fr. 30.—, sowie mit einer Busse von Fr. 500.—.

3. Der Vollzug der Freiheitsstrafe und der Geldstrafe wird aufgeschoben und

die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.

4. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft

nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.

5.  Der Beschuldigte wird in Anwendung von Art. 66a Abs. 1 lit. o StGB flr die

Dauer von 5 Jahren aus dem Gebiet der Schweiz verwiesen.

6. Die folgenden, mit Verfugung der Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat vom
15. Juni 2021 beschlagnahmten und bei der Kantonspolizei Zurich unter der
BM-Lager-Nr. B01445-2021 lagernden Betaubungsmittel und Betaubungs-



mittelutensilien werden eingezogen und der Lagerbehorde nach Eintritt der

Rechtskraft dieses Urteils zur Vernichtung Uberlassen:

- 5.6 Gramm Kokain (Asservat-Nr. A015'098'529),
- 3.4 Gramm Kokain (Asservat-Nr. A015'098'563),
- 3.5 Gramm Kokain (Asservat-Nr. A015'098'585),
- 3.6 Gramm Kokain (Asservat-Nr. A015'098'610),
- 3.5 Gramm Kokain (Asservat-Nr. A015'098'643),
- 1 Feinwaage (Asservat-Nr. A015'098'494).

Die folgenden, mit Verfugung der Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat vom

15. Juni 2021 beschlagnahmten und bei der Kantonspolizei Zirich unter der
Polis Geschafts-Nr. 80411592 lagernden elektronischen Gerate werden dem
Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils auf erstes Verlan-
gen herausgegeben und andernfalls nach unbenutztem Ablauf einer Frist
von 30 Tagen der Lagerbehdrde zur gutscheinenden Verwendung uberlas-
sen und ein allfalliger Erlés wird zur Deckung der Verfahrenskosten verwen-
det:

- 1 Laptop der Marke HP (Asservat-Nr. A015'098'698),
- 1 Mobiltelefon der Marke Wiko (Asservat-Nr. A015'099'271).

Die beim Forensischen Institut Zirich unter der Referenznummer K210609-
027 / 80411592 lagernden DNA-Spuren bzw. Spurentrager werden der La-
gerbehdrde nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zur Vernichtung tber-

lassen.

Die Gerichtsgebuhr wird angesetzt auf:

Fr. 3'900.00; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 2'500.00 Gebiinhr fir das Vorverfahren

Fr. 330.00 Auslagen (Gutachten FOR)

Fr. 900.00 Gebuhr fur das Beschwerdeverfahren (Geschafts-Nr.

UB210126-0)
Fr. 11'832.75 amtliche Verteidigung (inkl. Barauslagen und Mwst)

Allfallige weitere Kosten bleiben vorbehalten.



10. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, mit Aus-

nahme derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten

auferlegt. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden einstweilen auf die

Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemass
Art. 135 Abs. 4 StPO.

Berufungsantrage:

Der amtlichen Verteidigung:

(Urk. 74 S. 21

1.

Dispositiv-Ziffer 1 Absatz 1 des Urteils des Bezirksgerichts Zurich,

2. Abteilung, vom 20. Oktober 2021 (Geschafts-Nr. DG210131-L) sei
aufzuheben, der Beschuldigte vom Vorwurf des Verbrechens gegen

das Betaubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG
i.V.m. Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG freizusprechen und des Vergehens
gegen das Betaubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. d

BetmG schuldig zu sprechen.

Dispositiv-Ziffer 2 des Urteils des Bezirksgerichts Zurich, 2. Abteilung,
vom 20. Oktober 2021 (Geschafts-Nr. DG210131-L) sei aufzuheben
und der Beschuldigte sei mit einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten sowie
einer Busse von Fr. 300.— zu bestrafen, unter Anrechnung von 134 Ta-

gen Haft.

Dispositiv-Ziffer 3 des Urteils des Bezirksgerichts Zurich, 2. Abteilung,
vom 20. Oktober 2021 (Geschafts-Nr. DG210131-L) sei aufzuheben
und der Vollzug der Freiheitsstrafe aufzuschieben und die Probezeit

auf zwei Jahre festzusetzen.

Dispositiv-Ziffer 4 des Urteils des Bezirksgerichts Zurich, 2. Abteilung,
vom 20. Oktober 2021 (Geschafts-Nr. DG210131-L) sei aufzuheben
und die Busse zu vollziehen und eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen

bei schuldhafter Nichtbezahlung festzulegen.



b)

5. Dispositiv-Ziffer 5 des Urteils des Bezirksgerichts Zurich, 2. Abteilung,

vom 20. Oktober 2021 (Geschafts-Nr. DG210131-L) sei aufzuheben

und es sei von der Anordnung einer Landesverweisung abzusehen.

6. Dispositiv-Ziffer 10 des Urteils des Bezirksgerichts Zurich, 2. Abteilung,

vom 20. Oktober 2021 (Geschafts-Nr. DG210131-L) sei aufzuheben
und die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens,
ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung, seien dem Be-
schuldigten aufzuerlegen, jedoch definitiv abzuschreiben. Die Kosten
der amtlichen Verteidigung seien auf die Staatskasse zu nehmen und

ebenfalls definitiv abzuschreiben.

7. Die Kosten des Berufungsverfahrens, einschliesslich derjenigen der

amtlichen Verteidigung, seien auf die Staatskasse zu nehmen.

Des Vertreters der Staatsanwaltschaft Zirich-Limmat:

(Urk. 60, schriftlich)

Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils.




Erwagungen:

1. Mit Urteil vom 20. Oktober 2021 sprach das Bezirksgericht Zurich, 2. Abteilung
(Vorinstanz), den Beschuldigten des Verbrechens gegen das Betaubungsmittel-
gesetz (BetmG) wegen Aufbewahrung von 39.1 Gramm Kokaingemisch (Rein-
heitsgehalt von 84 %) bzw. 32.7 Gramm Kokain-Reinsubstanz, des Vergehens
gegen das BetmG wegen Ubergabe von 8 Gramm Kokaingemisch (Reinheitsge-
halt von 84 %) bzw. 6.72 Gramm Kokain-Reinsubstanz sowie der mehrfachen
Ubertretung des BetmG wegen regelméassigen Kokainkonsums im Zeitraum vom
1. Mai 2021 bis zum 7. Juni 2021 schuldig (Dispositivziffer 1) und bestrafte ihn mit
13 Monaten Freiheitsstrafe unter Anrechnung der erstandenen Haft von

134 Tagen, mit einer Geldstrafe von 60 Tagessatzen zu je Fr. 30.— sowie mit ei-
ner Busse von Fr. 500.— (Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen; Dispositivziffer 2 und
4). Den Vollzug der Freiheitsstrafe und der Geldstrafe schob die Vorinstanz unter
Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren auf (Dispositivziffer 3). Die Vorinstanz
verwies den Beschuldigten fur 5 Jahre des Landes (Dispositivziffer 5). Sie regelte
die Einziehung und Vernichtung bzw. Herausgabe von beschlagnahmten Gegen-
standen und die Vernichtung der DNA-Spuren und Spurentrager (Dispositivziffer
6-8), die Gerichtsgeblhr und weiteren Kosten (Dispositivziffer 9) und auferlegte
die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen
diejenigen der amtlichen Verteidigung, dem Beschuldigten (Dispositivziffer 10;
Urk. 54 S. 48 ff.). Mit Beschluss vom selben Tag entliess die Vorinstanz den Be-
schuldigten aus dem vorzeitigen Strafvollzug und setzte ihn auf freien Fuss

(Prot. 1 S. 18).

2. Gegen das mundlich eroffnete Urteil (Prot. I S. 18) meldete der Beschuldigte
am 29. Oktober 2021 rechtzeitig Berufung an (Urk. 50; Art. 399 Abs. 1 StPO). Das
begrindete Urteil wurde dem Beschuldigten am 21. Dezember 2021 zugestellt
(Urk. 53/2). Am 7. Januar 2022 reichte der Beschuldigte rechtzeitig die schriftliche
Berufungserklarung ein (Urk. 57; Art. 399 Abs. 3 i.V.m. Art. 90 StPO).



Der Staatsanwaltschaft wurde mit Prasidialverfigung vom 12. Januar 2022 eine
Kopie der Berufungserklarung zugestellt und Frist fur Anschlussberufung ange-
setzt (Urk. 58). Sie verzichtete auf Anschlussberufung, beantragte die Bestatigung
des vorinstanzlichen Urteils und ersuchte um Dispensation von der Teilnahme an
der Berufungsverhandlung (Urk. 60), was dem Beschuldigten zur Kenntnis ge-
bracht wurde. Mit der Dispensation der Staatsanwaltschaft erklarte sich der Be-
schuldigte einverstanden (Urk. 63), woraufhin das Dispensationsgesuch der
Staatsanwaltschaft bewilligt wurde (vgl. Urk. 60). Am 25. Februar 2022 wurde zur
Berufungsverhandlung auf den 24. Juni 2022 vorgeladen (Urk. 62). Am 21. Juni
2022 ging bei der hiesigen Kammer ein Verschiebungsgesuch der amtlichen Ver-
teidigung ein, welches gleichentags bewilligt wurde (Urk. 66; vgl. auch Urk. 67).
Unter dem Datum vom 30. Juni 2022 wurde zur Berufungsverhandlung auf den
6. Dezember 2022 vorgeladen (Urk. 68). Anlasslich derselben stellten die Partei-
en die eingangs aufgefuhrten Antrage (Prot. Il S. 3 1.).

Il
1. Gemass Art. 402 StPO in Verbindung mit Art. 437 StPO wird die Rechtskraft

des angefochtenen Urteils im Umfang der Anfechtung gehemmt.

2. Der Beschuldigte beantragt mit seiner Berufung anstelle des Schuldspruchs
wegen Verbrechens gegen das BetmG die Schuldigsprechung wegen Vergehens
gegen das BetmG (Dispositivziffer 1 Absatz 1), die Bestrafung mit einer bedingt
vollziehbaren Freiheitsstrafe von 8 Monaten unter Anrechnung der erstandenen
Haft (Probezeit von 2 Jahren) sowie einer Busse von Fr. 300.— (Ersatzfreiheits-
strafe von 3 Tagen; Dispositivziffer 2-4), das Absehen von der Anordnung der
Landesverweisung (Dispositivziffer 5) und die definitive Abschreibung der Kosten
(Dispositivziffer 10; vgl. Urk. 57 S. 2; Urk. 74 S. 2 f.).

3. Die Staatsanwaltschaft hatte in der Anklage die Aufbewahrung von insgesamt
39.1 Gramm Kokaingemisch (Reinheitsgehalt von 84%, mithin 32.7 Gramm Koka-
in-Reinsubstanz) fir B.______ als auch die Ubergabe von 8 Gramm Kokainge-
misch (Reinheitsgehalt von 84%, mithin 6.72 Gramm Kokain-Reinsubstanz) an

seinen Vermieter C. als ein Delikt bzw. Verbrechen nach Art. 19 Abs. 2 lit. a



BetmG angefihrt. Die Verteidigung wies an der Hauptverhandlung vor Vorinstanz
darauf hin, dass die Anklagepunkte der Aufbewahrung fir B.__ und der Uber-
gabean C.__ zwei verschiedene Tathandlungen bzw. Lebensvorgange betra-
fen (Urk. 43 S. 4). Die Vorinstanz folgte dieser Ansicht (Urk. 54 S. 19 f.). Die Beur

teilung der Verteidigung und der Vorinstanz ist richtig, es handelt sich um zwei

voneinander unabhangige Tathandlungen und Lebensvorgange. Wiederum eine
andere Tathandlung betrifft den Konsum und Besitz von Kokain zum Eigenkon-
sum (Ubertretung nach Art. 19a Ziff. 1 BetmG; vgl. Urk. 23 S. 2 f.). Vorweg ist da-
her festzustellen, dass das vorinstanzliche Urteil bezlglich der Dispositiv-Ziffer 1
teilweise, namlich hinsichtlich der vom Anklagepunkt und Schuldspruch wegen
Verbrechens gegen das BetmG auch vom Sachverhalt her unabhangigen
Schuldspriche wegen Vergehens im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. ¢ BetmG sowie
mehrfacher Ubertretung im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG (Dispositivziffer 1
Absatze bzw. Spiegelstriche 2 und 3) in Rechtskraft erwachsen ist (Art. 404
StPO). Rechtskraftig ist das vorinstanzliche Urteil ferner hinsichtlich der Be-
schlagnahmungen (Dispositivziffern 6 und 7), der Vernichtung der DNA-Spuren
und Spurentrager (Dispositivziffer 8) sowie hinsichtlich der Kostenfestsetzung

(Dispositivziffer 9).

1. In der Anklage wird dem Beschuldigten dartiber hinaus vorgeworfen, er habe
am 23. Mai 2021 insgesamt 39.1 Gramm Kokaingemisch (Reinheitsgehalt 84 %,
demnach 32.7 Gramm Kokain-Reinsubstanz) von B.__ entgegengenommen,
diese Drogenmenge flur diesen dann in seiner Wohnung an der ...-strasse ... in
D.  aufbewahrtund am 7. Juni 2021 an B._____ retourniert, obwohl er tat-
sachlich gewusst habe, dass die in Frage stehende Drogenmenge nach der Art
des Betaubungsmittels geeignet gewesen sei, eine gesundheitliche Gefahr fur

viele Menschen zu schaffen.

2. Der Beschuldigte ist hinsichtlich des objektiven Sachverhalts — der Aufbewah-
rung von 39.1 Gramm Kokaingemisch vom 23. Mai 2021 bis zum 7. Juni 2021 flr
B. — gestandig (Urk. 9 F7 und F10; Urk. 40 S. 13 f.; Prot. Il S. 16), was sich



mit dem Untersuchungsergebnis deckt. Mit dem Gutachten des Forensischen In-
stituts Zurich vom 21. Juni 2021 ist zudem bewiesen, dass die von ihm aufbe-
wahrte, bei B.__ sichergestellte Menge an Kokaingemisch 39.1 Gramm wog
und einen Reinheitsgehalt von 84% aufwies, so dass die reine Menge des Koka-
ins 32.7 Gramm ausmachte (Urk. 17/6).

3. Der Beschuldigte hat von Beginn an bestritten, bei der Aufbewahrung des Ko-
kains gewusst bzw. in Kauf genommen zu haben, dass es sich tatsachlich um ei-
ne solche Menge gehandelt habe (Urk. 7 S. 6 ff.; Urk. 9 S. 2 ff.; Urk. 40 S. 13 ff,;
Urk. 43 S. 4 ff.; Prot. Il S. 18; Urk. 74 S. 3 ff.). Es ist daher im Rahmen der Be-
weiswulrdigung zu prufen, ob sich der subjektive Anklagesachverhalt in Bezug auf
die Aufbewahrung von 39.1 Gramm Kokaingemisch mit 32.7 Gramm Reinsub-
stanz und demnach das Wissen um die in Frage stehende Drogenmenge und de-
ren Eignung, eine gesundheitliche Gefahr fur viele Menschen zu schaffen, erstel-

len lasst.

4. Der subjektive Tatbestand von Art. 19 Abs. 1 und 2 BetmG verlangt Vorsatz,
das heisst die wissentliche und willentliche Verwirklichung der objektiven Tatbe-
standsmerkmale, doch genugt auch Eventualvorsatz. Der eventualvorsatzlich
handelnde Tater weiss einerseits um die Mdglichkeit bzw. das Risiko der Tatbe-
standsverwirklichung und nimmt andererseits den Eintritt des als moglich erkann-
ten Erfolgs ernst, rechnet mit ihm und findet sich mit ihm ab, mag er ihm auch un-
erwlnscht sein (vgl. BGE 134 IV 26 E. 3.2.2, S. 28 f.; BGE 1251V 242 E. 3c,

S. 251; OGer ZH, II. StrK., SB160337 vom 25. November 2016, E. 4.2.4).

5. Die Vorinstanz hat die Grundsatze der Sachverhaltserstellung und der Beweis-
wurdigung zutreffend dargelegt. Ebenso hat die Vorinstanz die wesentlichen Be-
weismittel (Aussagen des Beschuldigten [Urk. 3; Urk. 7; Urk. 9; Urk. 19/6], Sicher-
stellung der Betaubungsmittel und der Feinwaage [Urk. 14/4-9; Urk. 17/16], Chat-
Nachrichten zwischen B.___ und dem Beschuldigten [Anhange zu Urk. 7],
Kurzberichte bzw. Gutachten des Forensischen Instituts Zurich [Urk. 17/1-6]) auf-
gefluhrt, die relevanten Aussagen des Beschuldigten korrekt wiedergegeben (Urk.
54 S. 13 ff.) und richtig erwogen, dass die polizeilichen Einvernahmen von

B._  (Urk.5;Urk.8)und C.____ (Urk. 6) mangels Konfrontation mit dem Be-
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schuldigten bzw. Gewahrung seiner Teilnahmerechte nicht zu seinen Lasten ver-
wertbar sind (Urk. 54 S. 11 f.). Die Vorinstanz hat ebenfalls richtig angemerkt,
dass der allgemeinen Glaubwurdigkeit einer Person eine untergeordnete Rolle
zukommt und vielmehr auf die Glaubhaftigkeit inrer Aussagen abzustellen ist
(Urk. 54 S. 10 f.; vgl. BGE 147 IV 534 E. 2.3.3). Darauf kann verwiesen werden
(Art. 82 Abs. 4 StPO). Auf die Aussagen des Beschuldigten und die Chatnachrich-
ten ist nachfolgend lediglich noch verdeutlichend und teilweise erganzend einzu-

gehen.

6. Die Vorinstanz brachte einleitend zum Ausdruck, dass der Beschuldigte die
Portionierung von Kokain gewohnt und aus eigener Erfahrung in der Lage gewe-
sen sei, Volumen und Gewicht von Kokain zu beurteilen und ihm daher auch die
fur B.__ aufbewahrte Kokainmenge ungefahr habe bewusst sein missen
(Urk. 54 S. 13 f.). Der Schluss ist richtig: Tatsachlich konsumierte der Beschuldig-
te in der fraglichen Zeit nach seinem Gestandnis viel Kokain (ca. 1-2 Gramm pro
Tag) und kaufte, damit er nicht jeden Tag auf die Strasse gehen musste, auch
grossere Mengen fir den Eigenkonsum, die er angeblich mit der eigens dafir an-
geschafften Feinwaage in kleinere Portionen aufteilte (Urk. 9 F55 f.; Urk. 40 S. 15;
vgl. auch Prot. Il S. 11 und S. 17 f.). Der Beschuldigte gab zu, dasvon B.__
zur Aufbewahrung erhaltene Kokain angeschaut und angefasst zu haben, da er
neugierig gewesen sei (Urk. 9 F27; Urk. 40 S. 17). Zur Retournierung des Kokains
bzw. vor der Ubergabe an B.___ steckte der Beschuldigte das Kokaingemisch
von 39.1 Gramm (32.7 Gramm reines Kokain) in seine Unterhosen (Urk. 7 FO3 f.;
Urk. 40 S. 20). Aufgrund seiner Ubung im Umgang mit Kokain musste ihm bereits
anhand der von ihm angeschauten und in seinen Handen gehaltenen Menge an
Kokaingemisch klar gewesen sein, dass es sich um eine gréssere Menge handel-
te. So gab er auf Vorhalt des Fotos mit dem von ihm aufbewahrten, bei B.
sichergestellten Kokain-Gemisch (Urk. 11 S. 3) an, er hatte von dieser Menge Ko-
kain "einige Tage oder einige Wochen" konsumieren kdnnen (Urk. 40 S. 21). Dem
Einwand der Verteidigung, dass der Beschuldigte Volumen und Gewicht nur mit
Hilfe einer Feinwaage beurteilen kdnne bzw. die Menge nicht habe abschatzen
konnen (vgl. Urk. 74 S. 3 ff.), ist — wie auch nachfolgend zu zeigen ist — entspre-

chend nicht zu folgen.
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7. Neben diesen Feststellungen sind — wiederum ausgehend von den Aussagen
des Beschuldigten — weitere Umstande und Indizien zu bertcksichtigen. Beim
Anblick des fur B._ aufbewahrten Kokains war der Beschuldigte erstaunt
bzw. Uberrascht, da er davon noch nie so viel gesehen hatte bzw. noch nie eine
so grosse Menge fir seinen Eigenkonsum besessen hatte. Er hat sich nach sei-
ner Aussage dann nicht bemuht, zu erfahren, wieviel Kokain es genau gewesen
sei und es nicht gewogen, wobei er angeblich nicht mehr wusste, ob er in dem
Moment keine Waage gehabt habe oder ob er es einfach nicht habe realisieren
wollen (Urk. 9 F28 und F53 f.; Urk. 40 S. 18 und S. 25 f.). Dass der Beschuldigte
darauf verzichtete, das aufbewahrte Kokain zu wagen, ist nicht widerlegbar. Mas-
sgeblich ist, dass er Uberrascht war, weil er noch nie so viel Kokain gesehen ha-
ben will, obwonhl er fir sich bereits grossere Mengen gekauft hatte. Zu seiner
Uberraschung passt, dass er spater Angst bekam und deshalb gar nicht genau
wissen bzw. nicht realisieren wollte, wieviel Gramm es exakt waren. Am 1. Juni
2021, also wenige Tage nach Erhalt des Kokainsvon B._, sendete er an

B.  ein Bild der digitalen Anzeige einer Feinwaage mit der Angabe von
151.12 Gramm (Urk. 7 Anhang 2, Beilage zu Chatverlauf vom 1. Juni 2021). Bei
der polizeilichen Einvernahme erklarte der Beschuldigte dazu, er habe auf diese
Weise einen Spass mit B._ machen wollen, in dem er den Finger auf die
Waage gelegt habe, um ihm so quasi zu zeigen, dass er selbst mehr Kokain habe
(Urk. 7 F105). Vor der Staatsanwaltschaft damit konfrontiert, dass er somit ge-
wusst habe, wie viel Kokain er fur B.___ aufbewahrt habe, ansonsten er ja nicht
hatte wissen kdnnen, dass die mit der Waage gezeigten 151 Gramm mehr gewe-
sen seien, als das, was er fur diesen aufbewahrt habe, meinte der Beschuldigte,
es konne auch so sein, er habe gedacht, seine Menge (die fur B.__ aufbe-
wahrte) ware kleiner (Urk. 9 F63). Das ist eine einleuchtende Zugabe: Der Witz
mit den 151.12 Gramm macht ohne eine konkrete Vorstellung des Beschuldigten
von der Grossenordnung des von B._ erhaltenen Kokains keinen Sinn. Wenn
die Vorinstanz die an der Hauptverhandlung dazu vom Beschuldigten vorgebrach-
ten Relativierungen, er sei betrunken gewesen und habe bloss einen Scherz ge-
macht, B.__ habe ihm das Kokain erst im Nachhinein gegeben (vgl. Urk. 40 S.

18 f.), als Schutzbehauptungen wertet und zum Schluss kommt, dass er die von
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ihm fir B.__ aufbewahrte Menge Kokain kannte (Urk. 54 S. 16), ist dem mit
einer Einschrankung bzw. Prazisierung beizupflichten: Der Beschuldigte konnte,
da er flr sich selber bereits grossere Mengen gekauft hatte, die fur B._ auf-
bewahrte Menge ungefahr abschatzen, und er hatte tatsachlich eine konkrete
Vorstellung von der Grosse der erhaltenen Menge, was auch das Foto der Fein-
waage mit der Anzeige von 151.12 Gramm beweist. Unbewiesen bleibt jedoch,
dass der Beschuldigte die exakte Menge des vonihm fur B.__ aufbewahrten
Kokains kannte. Es ist aufgrund der Aussagen des Beschuldigten zu seinen
Gunsten davon auszugehen (Art. 10 Abs. 3 StPO), dass er gar nicht genau wis-
sen wollte, um welche Menge an Kokain es sich genau handelte. Er handelte
dennoch gemass dem Wunsch von B.__ . Er entschloss sich mithin unbe-
kimmert um die exakte Menge zur Aufbewahrung des Kokains. Merkwdurdig ist,
dass er angab, nicht mehr zu wissen, ob er eine Belohnung flr die Aufbewahrung
des Kokains durch B.____in Aussicht gestellt bekommen habe oder nicht (Urk.
7 F96). Finanzielle Motive sind damit freilich nicht erstellt. Zusammengefasst
rechnete der Beschuldigte, nachdem er die ...-Knittersackteile mit dem Kokain da-
rin in der Hand hatte und er nach der Retournierung des Kokainsan B._ ner-
vOs wurde, ernsthaft damit, dass es sich um eine grossere Menge Kokain von
deutlich mehr als 18 Gramm handelte, die geeignet war, die Gesundheit vieler
Menschen zu gefahrden, und er fand sich damit ab. Seine vorstehend dargeleg-
ten Aussagen flgen sich insofern mit den weiteren Umstanden und Indizien zu
einem klaren Bild seines Wissens zusammen. Zudem hatte er auch angesichts
des Chatverlaufes mit B.__ Kenntnis vom Umgang mit mehreren hundert

Gramm Kokain (Urk. 7 Anhang 3; vgl. nachstehend Erw. II1.9.).

8. Den Reinheitsgrad des sichergestellten Kokains von 84% anerkannte der Be-
schuldigte (vgl. Urk. 9 F7 und F10), und er machte nie geltend, er sei von einer
schlechten Qualitat der Droge bzw. einem geringeren Reinheitsgrad ausgegan-
gen. Selbst wenn aber bertcksichtigt wirde, dass der Reinheitsgrad des fur
B._ aufbewahrten Kokains mit 84% eher Uberdurchschnittlich war und ange-
nommen wurde, dass der Beschuldigte nicht um diesen hohen Reinheitsgrad des
bei ihm aufbewahrten Kokains gewusst hatte, wirde dies hinsichtlich des subjek-

tiven Sachverhalts nichts Wesentliches andern. Es ware in diesem Fall auf den
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Reinheitsgehalt von Kokain resp. den Median-Wert gemass der Betaubungsmit-
telstatistik der Schweizerischen Gesellschaft fur Rechtsmedizin (SGRM) des Jah-
res 2021 abzustellen, welcher 76.5% (Kokain Base) betrug (Einzelkonfiskatgros-
sen von 10 bis 100 g, abrufbar unter https://sgrm.ch/de/forensische-chemie-und-
toxikologie/fachgruppe-forensische-chemie/statistiken-kokain-und-heroin/; der
entsprechende Median-Wert fur Kokain Hydrochlorid lag bei 84.9%). Der Rein-
substanzwert lag demnach bei 29.9 Gramm, so dass die Grenze von 18 Gramm
(dazu unten Erw. IV.2.) selbst ohne Wissen des Beschuldigten um den genauen
Reinheitsgrad des aufbewahrten Kokaingemischs um mehr als die Halfte tber-

schritten gewesen ware.

9. In Bezug auf den Verwendungszweck des fur B.__ aufbewahrten Kokains
ist vorderhand der Chatverlauf zwischen dem Beschuldigtenund B._ vom

2. Juni 2021 aufschlussreich. B.  sandte dem Beschuldigten die Mitteilungen
"Dice que nos va a traer muchos clientes", "Y que le hagas buen precio para lo
suyo" sowie "Yo le dije que si nos trae a gente que compra cada semana 100-200
h g el se puede llevar lo suyo". Dies heisst unbestritten so viel wie "Er sagt, er
bringe uns viele Kunden" und "Und dass sie ihm einen guten Preis fir seine Sa-
chen geben" sowie "Ich habe ihm gesagt, wenn er uns Leute bringt, die jede Wo-
che 100-200 h g kaufen, kann er seine Sachen nehmen". Der Beschuldigte ant-
wortete darauf mit "Ok" (Urk. 7 Anhang 3). Damit konfrontiert entgegnete der Be-
schuldigte, dort, wo B._ mit seiner Mutter gelebt habe, seien ab zu Partys
veranstaltet worden. Aber er wisse es nicht genau. Er wisse nicht, weshalb
B._ ihm so etwas geschrieben habe. Er habe keine Ahnung (Urk. 7 F108 f.).
Der Vorinstanz ist zu folgen, wenn sie diesen ausweichenden und kaum schlussi-
gen Antworten des Beschuldigten keinen Glauben schenkt. Mit seiner Antwort be-
kundete er Verstandnis und Einverstandnis mit dem Gesagten. Die zwischen

B._ _ undihm ausgetauschten Textnachrichten Uber viele Kunden bzw. Kaufer
("muchos clientes") und einen guten Preis ("buen precio") beziehen sich eindeutig
nicht auf irgendwelche legalen "Sachen", sondern auf Betdubungsmittel und las-
sen in Ubereinstimmung mit der Vorinstanz keinen anderen Schluss zu, als dass
der Beschuldigte um eine mogliche Verkaufsabsicht in Bezug auf das Kokain von

B. wusste. Die Aussagen des Beschuldigten zum Eigenkonsum von
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B.  fallen ausserst vage aus, sind nicht konsistent und damit unglaubhaft.
Wahrend er bei der polizeilichen Einvernahme deponierte, erhabe B.  zwar
nie Kokain konsumieren gesehen, man konne das aber irgendwie wissen, es sei
so eine Art Intuition, und er glaube, B._ habe ihm einmal gesagt, dass er
konsumiere (Urk. 7 F78), hielt er vor Vorinstanz fest, B. _ habe ihm gesagt,
dass das fur ihn aufbewahrte Kokain fur dessen Eigenkonsum sei (Urk. 40 S. 16
f., S.22 und S. 24). In der polizeilichen Einvernahme hatte der Beschuldigte dem-
gegenuber noch erklart, er erinnere sich nicht, ob B._  ihm Uberhaupt gesagt
habe, dass er fur diesen Kokain aufbewahren sollte (Urk. 7 F56), und er hatte er-
klart, er habe zuerst gar nicht gewusst, was es gewesen sei bzw. gedacht, es
handle sich um Marihuana (Urk 7 F7; Urk. 9 F26; Urk. 40 S. 17 und S. 22). Die
Aussagen des Beschuldigten weisen somit erhebliche Ungereimtheiten auf, die
sie unglaubhaft machen, soweit er sich darauf beruft, das aufbewahrte Kokain sei
fur den Eigenkonsumvon B._ bestimmt gewesen. Dass B.__ dem Be-
schuldigten fur dessen eigenen Konsum bestimmtes Kokain zur Aufbewahrung
Ubergeben haben soll, statt es in seiner Nahe bzw. griffbereit zu haben, ist zudem
als lebensfern auszuschliessen. Die aufbewahrte Menge Kokain Uberschritt die
von Kokainkonsumenten ublicherweise fur den Eigenkonsum bendtigte Menge
um ein Vielfaches und hatte einen ansehnlichen wirtschaftlichen Wert. Dass der
Beschuldigte nach der Retournierung des zur Aufbewahrung erhaltenen Kokains
an B.__ Angst hatte und nervos wurde, weil er dachte, dieser kdnnte vielleicht
von der Polizei erwischt worden sein und er danach fast alle Chats mit B.__
I6schte (Urk. 7 F 111 ff.), ist mit der Vorinstanz als weiteres Indiz dafur zu werten,
dass er nicht von einer kleinen, bloss fur den Eigenkonsumvon B._ be-
stimmten Menge an Kokain ausging, hatte er doch sonst gar keinen Grund ge-
habt, nervos zu werden. Dem Beschuldigten war somit zumindest als Mdglichkeit

bewusst, dass B. das Kokain verkaufen wirde.

10. Insgesamt verdichten sich die Indizien fur das Wissen des Beschuldigten uber
die grossere, fur B.__ aufbewahrte Kokainmenge und deren Verwendungs-
zweck in einer Weise, die — entgegen der Ansicht der Verteidigung (Urk. 74 S. 4)
— keine unuberwindlichen Zweifel im Sinne von Art. 10 Abs. 3 StPO an der Erstel-

lung des subjektiven Anklagesachverhalts bestehen lassen. Der Beschuldigte
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wusste, dass er eine grossere Menge Kokain in den Handen hielt, die nicht fur
den Eigenkonsum bestimmt war, und er rechnete damit, dass diese Menge nach
der Art des Betaubungsmittels geeignet war, die Gesundheit vieler Menschen in

Gefahr zu bringen, was er in Kauf nahm.

V.

1. Die Vorinstanz hat die gesetzlichen Voraussetzungen fur eine Strafbarkeit nach
Art. 19 Abs. 1 und Abs. 2 BetmG korrekt aufgefuhrt (Urk. 54 S. 19 ff.). Es kann mit

den nachfolgenden Hervorhebungen darauf verwiesen werden.

2. Ein schwerer Fall nach Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG liegt schon dann vor, wenn
sich die Widerhandlung auf eine Menge von Betaubungsmitteln bezieht, welche
die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann, also dazu geeignet ist.
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt der Grenzwert bei der psy-
chisch stark abhangig machenden Droge Kokain fur die Annahme eines men-
genmassig schweren Falls im Sinne von Art. 19 Abs. 2 BetmG bei 18 Gramm
Reinsubstanz (vgl. BGE 145 IV 312 Regeste und E. 2.1.1, S. 315; BGE 109 IV
143 E. 3.b, S. 144; Urteil des Bundesgerichts 6B_1068/2014 vom 29. September
2015, E. 1.5; OGer ZH, Il. StrK., SB200328 vom 25. Mai 2021, E. 1V.3.1). Richtig-
erweise hielt die Vorinstanz (Urk. 54 S. 21) fest, dass trotz einer qualifizierten
Menge die Qualifikation als schwerer Fall einzig dort ausscheidet, wo jemand nur
eine kleine Zahl von Abnehmern hat und keine konkrete Gefahr der Weiterverbrei-
tung an eine (unbestimmte) Vielzahl von Personen besteht (vgl. BGE 120 IV 334
E. 2.b aa, S. 340 f.; Fingerhuth/Schlegel/Jucker, OFK-BetmG, 3. A., Zurich 2016,
Art. 19 BetmG N 191). In subjektiver Hinsicht verlangt das Gesetz, dass der Tater
um diese objektiven Umstande weiss oder darauf schliessen muss. Das zu beur-
teilende Delikt ist als abstraktes Gefahrdungsdelikt ausgestaltet, bei welchem kein
Nachweis erforderlich ist, dass die Gefahr eingetreten oder vom Tater gewollt war
(vgl. BGE 1111V 31E. 2,S. 32; BGE 118 IV 200 E. 3, S. 199 ff.; OGer ZH,

[I. Strk. SB200116 vom 3. Juli 2020, E. Ill, S. 19).

3. Der Beschuldigte war im Besitz einer qualifizierten Kokainmenge. Er hatte an-

gesichts der grosseren Menge und der Aushandigung des Kokains zur Aufbewah-
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rung durch B.__ keine Veranlassung anzunehmen, dass das Kokain lediglich
furB.___ selbst oder fur einen eng umgrenzten Abnehmerkreis vorgesehen
sein konnte. Der Beschuldigte war sich nach dem Gesagten (vorstehende Ziff.
[11.7. und 111.9.) der Gefahr durchaus bewusst, dass mit dem aufbewahrten Kokain
eine Vielzahl von Menschen in Kontakt kommen kdnnte, wie aus den erwahnten,
mit B.__ ausgetauschten Textnachrichten (Urk. 7 Anhang 3) hervorgeht. Es
bestand demnach eine konkrete Gefahr der Weiterverbreitung der grosseren
Menge der Droge durch B._ |, was den Beschuldigten nicht von der Aufbe-
wahrung abhielt. Der Beschuldigte nahm die Menge und Gesundheitsgefahrdung
in Kauf, er handelte eventualvorsatzlich. Die Voraussetzungen fur einen schweren
Fall nach Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG sind somit auch in subjektiver Hinsicht erfullt.

4. Der Beschuldigte hat sich zusatzlich zu den rechtskraftigen Schuldsprichen
des Vergehens im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG sowie der mehrfachen
Ubertretung im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG auch des Verbrechens gegen
das Betaubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. d in Verbindung mit
Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG schuldig gemacht.

V.

1. Der Beschuldigte beantragt eine mildere Bestrafung. Er sei fur die — aus seiner
Sicht als Vergehen zu beurteilenden — Widerhandlungen gegen das BetmG mit
einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten als Gesamtstrafe sowie fur die mehrfache
Ubertretung des BetmG mit einer Busse von lediglich Fr. 300.— (mit Ersatzfrei-
heitsstrafe von 3 Tagen bei schuldhafter Nichtbezahlung) unter Anrechnung der
erstandenen Haft, Aufschub des Vollzuges der Freiheitsstrafe und Anordnung ei-
ner Probezeit von 2 Jahren zu bestrafen (Urk. 57 S. 2 und Urk. 74 S. 2 und

S. 5ff.; vgl. Urk. 43 S. 2 und S. 11).

2. Ein Verbrechen gegen das Betaubungsmittelgesetz wird mit Freiheitsstrafe
nicht unter einem Jahr bis 20 Jahren bestraft, womit eine Geldstrafe verbunden
werden kann (Art. 19 Abs. 2 BetmG). Vergehen gegen das Betaubungsmittelge-
setz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG sind mit Freiheitsstrafe bis zu drei

Jahren oder Geldstrafe bedroht. Wegen des mehrfachen Konsums von Kokain ist



-17 -

zusatzlich eine Busse auszusprechen (Art. 19a Ziff. 1 BetmG). Besondere Straf-
milderungsgrunde fur die Erweiterung des Strafrahmens nach unten bestehen
beim Beschuldigten nicht (so richtig die Vorinstanz; Urk. 54 S. 24 und S. 26). In-
nerhalb des Strafrahmens misst das Gericht die Strafe nach dem Verschulden
des Taters zu (Art. 47 Abs. 1 und 2 StGB). Die Grundsatze der Strafzumessung
hat die Vorinstanz ausfuhrlich und richtig dargelegt (vgl. Urk. 54 S. 24 ff.). Darauf

kann ohne Weiteres verwiesen werden.

3. Hinsichtlich der Strafzumessung bei Drogendelinquenz sind die vorinstanzli-
chen Erwagungen (Urk. 54 S. 25 f.) dahingehend zu prazisieren, dass der Dro-
genmenge und der daraus resultierenden Gefahrdung bei der Bemessung der
Strafe keine vorrangige Rolle zukommen darf. Es ware falsch, im Sinne eines Ta-
rifs Uberwiegend oder gar allein auf dieses Kriterium abzustellen. Falsch ware
aber auch die Annahme, diesem Strafzumessungselement komme eine vollig un-
tergeordnete oder gar keine Bedeutung zu, zumal das Doppelverwertungsverbot
beim schweren Fall der Widerhandlung gegen das Betaubungsmittelgesetz durch
die Berucksichtigung des Ausmasses des qualifizierenden Tatumstandes der
Drogenmenge nicht verletzt ist (vgl. BGE 118 IV 342 E. 2.bund ¢, S. 347 f.). Es
ist nicht nebensachlich, ob jemand mit zwanzig oder zweihundert Gramm einer
gefahrlichen Droge handelt. Dasselbe gilt fur den Besitz. Die genaue Betau-
bungsmittelmenge und gegebenenfalls ihr Reinheitsgrad verlieren allerdings zu-
nehmend an Bedeutung, je deutlicher der Grenzwert im Sinne von Art. 19 Abs. 2
lit. a BetmG Uberschritten ist. Die objektive Tatschwere bestimmt sich bei Dro-
gendelikten neben der Drogenmenge und der daraus folgenden Gesundheitsge-
fahrdung insbesondere nach der Art und Weise der Tatbegehung, der Willensrich-
tung, mit welcher der Tater gehandelt hat, und den Beweggrinden. Massgebend
sind dabei unter anderem die Haufigkeit und Dauer der deliktischen Handlungen,
die aufgewendete personliche Energie, das gezeigte kriminelle Engagement und
die hierarchische Stellung. Daneben kommt es darauf an, wie der Tater mit der
Droge in Kontakt gekommen ist und was er mit dieser gemacht hat. Auswirkungen
auf die Strafzumessung hat unter Umstanden auch eine allfallige Drogenabhan-
gigkeit des Taters (vgl. BGE 121 IV 202 E. 2d/cc, S. 206; BGE 121 IV 193 E. 2.b
aa, S. 196; Urteil des Bundesgerichts 6B_558/2011 vom 21. November 2011,
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E. 3.3.2; OGer ZH, IlI. StrK., SB200328 vom 25. Mai 2021, E. V.4.1; OGer ZH,
Il. StrK., SB150346 vom 5. Juli 2016).

4. Aufbewahrung von Kokain fur B.

4.1. Hinsichtlich der objektiven Tatschwere gewichtete die Vorinstanz (Urk. 54

S. 27 f.) zutreffend, dass die Grenze zum schweren Betaubungsmittelfall im Sinne
von Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG durch die relevante Menge von 32.7 Gramm deut-
lich — um mehr als die Halfte — Uberschritten wurde, das Kokain zumindest teil-
weise weiterverkauft oder auf andere Weise einem anderen verschafft hatte wer-
den sollen, wobei der Beschuldigte allerdings nicht Teil einer Drogenhandels-
Vertriebsstruktur gewesen sei, sondern B._ einen Gefallen getan habe. Die
Tathandlung des Beschuldigten erschdpfte sich darin, das Kokain in seiner Woh-
nung aufzubewahren und es B._ spater an einer Tankstelle in Zurich wieder
auszuhandigen. Er ergriff nicht die Initiative, sondern kam dem Wunsch von
B.__ nach. Die Aufbewahrung dauerte ca. zwei Wochen und damit nicht eine
sehr lange Zeit. Diese Tathandlung erforderte auch weder eine genaue Planung
noch besondere Anstrengungen. Das objektive Verschulden wiegt insgesamt
leicht. In Ubereinstimmung mit der Vorinstanz ist dafiir eine hypothetische Ein-
satzstrafe von 14 Monaten angemessen. Ein Blick auf das Strafmassmodel von
Fingerhuth/Schlegel/Jucker zeigt, dass diese Einsatzstrafe einem Vergleich zu
anderen Urteilen in der Schweiz standhalt, wird doch das Strafmass bei 18 bis 38
g Kokain mit 12 bis 15 Monaten Freiheitsstrafe angegeben, wobei fur Hilfstatigkei-
ten wie insbesondere Lagerung ein Abzug von bis zu 30% vorzunehmen ist (vgl.
Fingerhuth/Schlegel/Jucker, OFK-BetmG, 3. Aufl. 2016, Art. 47 StGB N 45 ff.).

4.2. Anders als die Vorinstanz annimmt (Urk. 54 S. 28), lasst sich ein direkter
Vorsatz in Bezug auf die mit der qualifizierten Menge an Kokain verbundene Ge-
fahrdung der Gesundheit von vielen Menschen nicht nachweisen. Der Beschuldig-
te wusste seit dem Zeitpunkt, als er die erhaltene Tasche aufgemacht und das
Kokain in den Handen hatte, dass er eine grossere Menge Reinsubstanz aufbe-
wahrte, die geeignet war, die Gesundheit vieler Menschen zu gefahrden. Er nahm
dies in Kauf und handelte daher eventualvorsatzlich. Mangels Gegenleistung fur

die Aufbewahrung ist mit der Vorinstanz in subjektiver Hinsicht zu Gunsten des
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Beschuldigten davon auszugehen (Art. 10 Abs. 3 StPO), dass er primar aus Ge-
falligkeit handelte. Damit ist auch nicht erstellt, dass der Beschuldigte die Tat fur
die Finanzierung seines Drogenkonsums beging, und es liegt ebenfalls keine fi-
nanzielle Notlage vor, welche auf eine reduzierte Entscheidungsfreiheit schliessen
liesse und den Beschuldigten zum deliktischen Verhalten getrieben hatte (vgl.
Art. 19 Abs. 3 lit. b BetmG). Es liegen ferner keine Anzeichen dafur vor, dass der
Kokainkonsum des Beschuldigten bzw. eine allfallige Betdubungsmittelabhangig-
keit im Tatzeitraum Auswirkungen auf seine Schuldfahigkeit gehabt hatte, war er
doch in der Lage, das Kokain unangetastet zu lassen und erhielt dafir angeblich
auch keine Belohnung. Den Beschuldigten vermag insofern nicht zu entlasten,
dass es ihm damals nicht gutging (vgl. Urk. 9 F44). Im Rahmen der subjektiven
Verschuldensaspekte ist nach dem Erwogenen namentlich das eventualvorsatzli-
che Handeln des Beschuldigten verschuldensmindernd zu berucksichtigen, indes
liegt der Eventualvorsatz derart nahe beim direkten Vorsatz, dass es sich prak-
tisch kaum auf die Strafhohe auswirkt. Insgesamt ist das Tatverschulden im Rah-
men der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betaubungsmittelgesetz als
leicht zu beurteilen und die Einsatzstrafe mit der Vorinstanz im untersten Drittel

des Strafrahmens bei 14 Monaten Freiheitsstrafe festzulegen.

4.3. Die Vorinstanz hat die relevanten Hinweise in den Akten und die Angaben
des Beschuldigten zu seiner Person und zu seinem Vorleben richtig zusammen-
gefasst (Urk. 54 S. 28 f.), worauf zu verweisen ist. Die Vorinstanz hat sinngemass
erwogen, die Biografie des Beschuldigten wirke sich weder erschwerend noch er-
leichternd aus. Das ist richtig. Dass der Vater des Beschuldigten im Fruhjahr 2020
schwer erkrankte und dann verstarb, der Beschuldigte eine Ruckenverletzung
hatte und eine depressive Phase mit Suizidgedanken durchlief, die offenbar in
seine Drogenabhangigkeit mindete, kann entgegen der Auffassung der Verteidi-
gung (Urk. 43 S. 10 f.; Urk. 7 F27 ff.) keine weitere Strafminderung begrinden.
Der Beschuldigte sagte vor Vorinstanz aus, es sei eine Erleichterung gewesen,
dass sein Vater gestorben sei, weil er seine Mutter nicht gut behandelt habe, und
er habe bereits vor dessen Tod Depressionen gehabt (Urk. 40 S. 12). Auch wenn
der Verteidigung darin zuzustimmen ist, dass der Tod des Vaters dennoch nicht

spurlos am Beschuldigten vorbeigegangen sein wird (Prot. S. 13), geht es dabei
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um durchaus normale Lebensumstande und gesundheitliche Beschwerden bzw.
psychische Belastungen. Aus den personlichen Verhaltnissen des Beschuldigten
ergeben sich damit keine Besonderheiten, aus welchen sich strafmassrelevante

Faktoren ableiten lassen.

4.4. Ein Gestandnis muss bei der Beurteilung des Nachtatverhaltens im Rahmen
der Strafzumessung zugunsten des Taters (in der Regel durch eine Strafreduktion
im Bereich von einem FUnftel bis zu einem Drittel) berlcksichtigt werden, wenn es
auf Einsicht in das begangene Unrecht oder auf Reue schliessen lasst oder der
Tater dadurch zur Tataufdeckung Uber den eigenen Tatanteil beitragt (vgl.

BGE 121 IV 202 E. 2.d/cc, S. 206; Urteil des Bundesgerichts 6B_473/2011 vom
13. Oktober 2011, E. 5.4 mit Hinweisen). Anlasslich der ersten polizeilichen Ein-
vernahme machte der Beschuldigte zur Sache von seinem Aussageverweige-
rungsrecht Gebrauch (vgl. Urk. 3). Auch in der Folge legte er kein umfassendes
Gestandnis hinsichtlich des Aufbewahrens von Kokain fur B.__ ab. Ebenfalls
liess der Beschuldigte echte Einsicht in das von ihm begangene Unrecht oder gar
aufrichtige Reue vermissen. Er gab allerdings zu, die im Gutachten des Forensi-
schen Instituts Zurich (Urk. 17/6) bestimmte, bei B.  sichergestellte Menge
Kokain (39.1 Gramm Kokaingemisch, 32.7 Gramm reines Kokain) aufbewahrt zu
haben. Insofern haben seine Aussagen doch zur Wahrheitsfindung beigetragen
und die Untersuchung vereinfacht, konnte doch so eine Konfrontationseinver-
nahme mit B.  und dem Beschuldigten unterbleiben. Das Gestandnis ist in-

sofern mit einer leichten Strafreduktion von einem Monat zu berucksichtigen.

4.5. Angesichts des im Rahmen der qualifizierten Widerhandlung gegen das Be-
taubungsmittelgesetz insgesamt leichten Tatverschuldens und mit Blick auf das
Gestandnis ist flr das Verbrechen gegen das BetmG eine Freiheitsstrafe von 13

Monaten auszusprechen.
5. Abgabe von Kokain an C.

5.1. Das Verschulden des Beschuldigten hinsichtlich des Vergehens gegen das
BetmG wiegt in objektiver und subjektiver Hinsicht leicht. Objektiv geht es um eine

relativ geringe Menge von 8 Gramm brutto (Reinheitsgehalt 84%), demnach
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6.72 Gramm reines Kokain, die der Beschuldigte seinem Vermieter als Gegenleis-
tung fur die Miete der Wohnung abgab. Subjektiv liegt direkter Vorsatz vor, der
Beschuldigte "bezahlte" fur seine Wohnung seinem Vermieter C.__ eine Mo-
natsmiete in Form von Kokain, da er damals nicht Uber genligend Bargeld verfug-
te. Eine suchtbedingte Notlage kann dem Beschuldigten, wie die Vorinstanz zu-
treffend bemerkt (Urk. 54 S. 31), auch diesbezlglich nicht zugutegehalten wer-
den, hatte er doch andere Mdglichkeiten gehabt, sich etwa Geld leihen oder um
eine Stundung des Mietzinses bitten kdnnen. Die Einzel- bzw. Einsatzstrafe ist
dafir in Ubereinstimmung mit der Vorinstanz auf 90 Tage bzw. 90 Tagessatze

festzusetzen.

5.2. Hinsichtlich des Nachtatverhaltens rechtfertigt sich (so auch die Vorinstanz)
angesichts des vollstandigen Gestandnisses des Beschuldigten von Anfang an
eine Reduktion der Einsatzstrafe um einen Drittel, mit anderen Worten um

30 Tage bzw. 30 Tagessatze. Im Ubrigen ist hinsichtlich der personenbezogenen
Strafzumessungsgriande auf die Erwagungen zur Aufbewahrung von Kokain zu
verweisen (vgl. vorstehende Ziff. V.4.3). Es ergibt sich daher eine dem Tatver-
schulden und Nachtatverhalten angemessene Strafe von 60 Tagen bzw. 60 Ta-

gessatzen.

5.3. Die Vorinstanz sprach mit Blick auf den ordentlichen Strafrahmen fur das
Verbrechen gegen das BetmG (Aufbewahrung von Kokain fur B.__ ) eine Frei-
heitsstrafe aus. Fur das Vergehen gegen das BetmG (Abgabe von 8 Gramm Ko-
kain-Gemisch bzw. Reinsubstanz 6.72 Gramm an seinen Vermieter C.___ )
setzte sie eine Geldstrafe und fir die mehrfache Ubertretung richtigerweise eine
Busse fest (Urk. 54 S. 26 f. und S. 48). In Ubereinstimmung mit der Vorinstanz
rechtfertigt es sich nicht, flur das Vergehen gegen das Betaubungsmittelgesetz
ebenfalls eine Freiheitsstrafe auszufallen. Die Ausfallung einer Freiheitsstrafe da-
fur erscheint mangels Vorstrafen (vgl. Urk. 55; Urk. 73) und aus spezialpraven-
tiven Grunden weder erforderlich noch verhaltnismassig und mit Blick auf die
Zweckmassigkeit der Sanktion nicht angebracht. Es ist auf die weniger eingriffsin-
tensive Sanktion der Geldstrafe zu erkennen. Es sind mithin drei nicht gleichartige

Strafen fur das Verbrechen, das Vergehen und die mehrfache Ubertretung kumu-



-22.

lativ auszusprechen. Die Bildung einer Gesamtstrafe fallt ausser Betracht. Der
Beschuldigte ist entsprechend nebst der Freiheitsstrafe von 13 Monaten wegen
Verbrechens gegen das BetmG mit einer Geldstrafe von 60 Tagessatzen wegen

Vergehens gegen das BetmG zu bestrafen.

6. Die Hohe des Tagessatzes richtet sich nach den persénlichen und wirtschaftli-
chen Verhaltnissen des Taters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Ein-
kommen und — soweit er davon lebt — Vermdogen, ferner nach seinem Lebensauf-
wand, allfalligen Familien- und Unterstitzungspflichten (ohne Berlcksichtigung
von Schulden) und nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB; BGE 134 IV
60 E. 6, S. 68 ff.).

7. Gemass den Angaben des Beschuldigten verdiente er auf dem Bau im Schnitt
Fr. 5'000.— pro Monat (Urk. 9 F78). Gemass den Quellensteuerdaten betrug sein
Bruttolohn im Jahr 2018 total Fr. 65'656.—, mithin rund Fr. 5'470.— pro Monat, und
im Jahr 2019 Fr. 22'931.—, wobei fur dieses Jahr nicht vollstandig abgerechnet
wurde (Urk. 20/5). Ab November 2019 erhielt er Krankentaggelder. Bei seiner
Verhaftung hatte er keine Arbeitsstelle mehr (Urk. 40 S. 7 f.). FUr sein Zimmer be-
zahlte er vor seiner Verhaftung Fr. 700.— bis Fr. 800.— Mietzins (Urk. 7 F127;

Urk. 9 F82); er hatte zur Zeit der vorinstanzlichen Hauptverhandlung Schulden in
der Hohe von Fr. 4'000.— (Urk. 40 S. 10). Im Berufungsverfahren reichte der Be-
schuldigte aktuelle Unterlagen zu seinen finanziellen Verhaltnissen ins Recht, wo-
raus sich ergibt, dass er in den letzten Monaten temporar arbeitstatig war und in
den Monaten Juni 2022 bis November 2022 durchschnittlich ein Einkommen von
knapp Fr. 5'000.— erzielte (vgl. Urk. 71/1-3; Einkommen schwankend). Er erklarte
anlasslich der Berufungsverhandlung, nach wie vor als Schaler auf dem Bau tatig
zu sein (Prot. Il S. 9). Seine Schulden wirden immer noch ungefahr Fr. 4'000.—
betragen, wobei er diese nun so schnell wie moglich abbezahlen wolle. Aus der
Lohnabrechnung vom 24. November 2022 ist denn auch ein Abzug "Lohnpfan-
dung BA Stadt Zurich" ersichtlich. Die Mietkosten betragen monatlich Fr. 720.—,
wobei er sich diese mit seiner Lebenspartnerin teile (Prot. Il S. 8 ff. und S. 14;
Urk. 71/3 S. 1). Unter Bericksichtigung dieser knappen finanziellen Verhaltnisse

setzte die Vorinstanz den Tagessatz auf Fr. 30.— fest. Das ist, auch unter Beruck-
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sichtigung der aktuellen Verhaltnisse, zu bestatigen. Der Tagessatz ist selbst bei
einem einkommensschwachen Straftater, der nahe oder unter dem Existenzmini-
mum lebt, nur in einem Masse herabzusetzen, dass die Ernsthaftigkeit der Sank-
tion durch den Eingriff in die gewohnte Lebensfihrung erkennbar ist, damit der
Geldstrafe nicht bloss ein symbolischer Wert zukommt (vgl. Urteil des Bundesge-
richts 6B_988/2017 vom 26. Februar 2018, E. 2.4; BGE 134 IV60 E. 6.5.2, S. 72;
BGE 1351V 180 E. 1.4.2, S. 184 f.). Der mit der Festsetzung des Tagessatzes auf
Fr. 30.— verbundene Eingriff in die gewohnte Lebensflhrung des Beschuldigten
erscheint nach seinen personlichen und wirtschaftlichen Verhaltnissen als zumut-

bar.
8. Kokainkonsum und Kokainbesitz zum Eigenkonsum

8.1. Ebenfalls in Bezug auf die mehrfache Ubertretung im Sinne von Art. 19a
Ziff. 1 BetmG durch Kokainkonsum und -besitz zum Eigenkonsum war der Be-
schuldigte von Beginn an gestandig (Urk. 7 F25 ff.). Die Busse dafur setzte die
Vorinstanz auf Fr. 500.- fest, mit der Begrindung, der Beschuldigte habe vom

1. Mai 2021 bis am 7. Juni 2021 regelmassig Kokain konsumiert, wobei er dafur
im Besitze von 6.19 Gramm Kokaingemisch gewesen sei (Urk. 54 S. 31). An die-
ser Stelle hat sich die Vorinstanz verschrieben, der Beschuldigte besass fur den
Eigenkonsum 19.6 Gramm Kokaingemisch (vgl. Urk. 14/8; richtig: Urk. 54 S. 7
und S. 12 f.).

8.2. Der Reinheitsgehalt hinsichtlich des im Zimmer des Beschuldigten sicherge-
stellten Kokaingemischs wurde hinsichtlich eines Asservats von 2.3 Gramm Net-
togewicht bestimmt und lag bei 85% (Urk. 17/5). Umgerechnet auf 19.6 Gramm
waren dies 16.66 Gramm Reinsubstanz. Die Verteidigung weist darauf hin, dass
der Reinheitsgehalt des (gesamten) fir den Eigenkonsum bestimmten Kokainge-
mischs nicht bekannt sei, wobei davon auszugehen sei, dass die reine Menge
deutlich unter diesen 19.6 Gramm liege (Urk. 43 S. 11 i.V.m. Prot. | S. 12). Sie
beantragt, wie bereits vor Vorinstanz, eine Busse von Fr. 300.— (Urk. 43 S. 2;
Urk. 74 S. 2) und verweist dazu auf die prekaren finanziellen Verhaltnisse des

Beschuldigten und darauf, dass sich sein Eigenkonsum angesichts der bestehen-
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den Abhangigkeit noch im unteren Bereich bewegt habe, weshalb das Verschul-
den gering erscheine (vgl. Urk. 43 S. 11; Urk. 74 S. 7).

8.3. Eine Busse kann bis zu Fr. 10'000.— betragen (Art. 106 Abs. 1 StGB). Das
Gericht bemisst die Busse je nach den Verhaltnissen des Taters so, dass dieser
die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist (Art. 106 Abs. 3
StGB).

8.4. Nach den Angaben des Beschuldigten konsumierte er damals — anklagege-
mass im Zeitraum vom 1. Mai 2021 bis 7. Juni 2021, d.h. von etwas mehr als ei-
nem Monat — regelmassig 1-2 Gramm Kokain pro Tag (Urk. 7 F28 f.; Urk. 40

S. 14; vgl. auch Prot. Il S. 11), er habe viel konsumiert und auch sehr viel Geld
daflr ausgegeben (vgl. Urk. 9 F56). Im Weiteren ist namentlich zu berucksichti-
gen, dass neben dem Schuldspruch fur die Kokainkonsumhandlungen auch eine
Verurteilung wegen Besitzes von 19.6 Gramm Kokaingemisch zum Eigenkonsum
zu erfolgen hat. Wahrend die seitens der Verteidigung beantragte Busse in der
Hohe von Fr. 300.— dem Verschulden des Beschuldigten bei Weitem nicht gerecht
wird, erweist sich die von der Vorinstanz auf Fr. 500.— festgelegte Busse ange-
sichts des intensiven, wiewohl kurzzeitigen Konsums und der bei ihm sicherge-
stellten, erheblichen Drogenmenge als sehr gemassigt, aber noch angemessen.
Eine Erhdohung der Busse ware ohnehin prozessual aufgrund des Verschlechte-
rungsverbots (Art. 391 Abs. 2 StPO) unzulassig.

8.5. Die Busse ist zu bezahlen. Fur den Fall der schuldhaften Nichtbezahlung der
Busse durch den Beschuldigten betragt die Ersatzfreiheitsstrafe im Sinne von
Art. 106 Abs. 2 StGB 5 Tage.

9. Zusammengefasst ist der Beschuldigte mit einer Freiheitsstrafe von 13 Mona-
ten, einer Geldstrafe von 60 Tagessatzen zu je Fr. 30.— und einer Busse von
Fr. 500.— zu bestrafen.

10. Die erstandene Haft ist auf die Strafe anzurechnen (Art. 51 StGB). Der Be-
schuldigte wurde am 9. Juni 2021 inhaftiert und mit Entlassungsbefehl der Vor-
instanz vom 20. Oktober 2021 auf freien Fuss gesetzt (vgl. Urk. 19/1 und Urk. 45).
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Der Vollzugsmeldung des Gefangnisses Affoltern ist indes zu entnehmen, dass er
wegen einer ordentlichen Strafe im Anschluss nicht am 20. Oktober 2021 auf
freien Fuss entlassen wurde (Urk. 49), sondern erst am 22. Oktober 2021 (vgl.
Urk. 56). Die Verblussung der ordentlichen Strafe kann jedoch selbstredend nicht
auf die auszusprechende Freiheitsstrafe angerechnet werden. Entsprechend sind
134 Tage (9. Juni 2021 bis 20. Oktober 2021) der Freiheitsstrafe durch Untersu-

chungs- und Sicherheitshaft sowie vorzeitigen Strafvollzug erstanden.

11. Die Vorinstanz hat dem Beschuldigten angesichts seiner Vorstrafenlosigkeit
(Urk. 20/1-2; Urk. 55; Urk. 73) und der folglich fehlenden Schlechtprognose in
Ubereinstimmung mit der konstanten Praxis des Bundesgerichts (vgl. BGE 134 IV
60, E. 7.3.1und 7.3.2, S. 74 {.) richtigerweise den vollstandig bedingten Strafvoll-
zug unter Ansetzung der minimalen Probezeit von zwei Jahren gewahrt (Urk. 54
S. 32 ff.; Art. 42 Abs. 1 StGB), und zwar sowohl hinsichtlich der Freiheits- als
auch der Geldstrafe. Dabei bleibt es zudem aus prozessualen Grunden (Art. 391
Abs. 3 StPO).

VL.

1. Der Beschuldigte ist spanischer Staatsburger. Er wird wegen Verbrechens ge-
gen das Betaubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 2 BetmG verurteilt, hat
somit eine Katalogtat begangen (Art. 66a Abs. 1 lit. 0 StGB) und ist daher grund-

satzlich obligatorisch fur 5 bis 15 Jahre des Landes zu verweisen.

2. Die Staatsanwaltschaft begrundete vor Vorinstanz ihren Antrag auf Landesver-
weisung fur die Dauer von 5 Jahren im Wesentlichen damit, dass der Beschuldig-
te erst seit kurzer Zeit in der Schweiz lebe, der deutschen Sprache nicht machtig
sei und keinen geregelten Job bzw. festes Einkommen habe, in der Schweiz nicht
integriert sei, mithin kein Hartefall vorliege und einer Landesverweisung nach

Spanien ohnehin nichts entgegenstehe (Urk. 42 S. 7).

3. Die Verteidigung hob vor Vorinstanz im Kern hervor, die beiden Bruder, zu de-
nen der Beschuldigte ein weitaus engeres Verhaltnis pflege, als zu seinen

Schwestern und seiner Mutter in Spanien, und seine engsten Freunde lebten in
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der Schweiz. Der Beschuldigte sei letztmals vor zwei bis drei Jahren in Spanien
gewesen und lebe seit Uber zehn Jahren nicht mehr dort, so dass er sich dort ein
neues soziales Netzwerk aufbauen muisste. Es kdnne ihm nicht zur Last gelegt
werden, dass er kurz vor seiner Verhaftung Uber keine feste Arbeitsstelle verflgt
habe, da dieser Umstand einer Rickenverletzung geschuldet gewesen sei. Auf-
grund dieser Ruckenverletzung, des Kontaktabbruchs zu seinen Schwestern und
seiner Mutter sowie einer schweren Erkrankung seines zwischenzeitlich verstor-
benen Vaters habe der Beschuldigte im Frihjahr 2020 eine schwere depressive
Phase mit Suizidgedanken durchlaufen und sei in die Drogenabhangigkeit ge-
rutscht. Wegen seiner Tatigkeit auf dem Bau, wo nur wenige eine Landessprache
beherrschten, habe er bis heute nicht Deutsch gelernt. Dies lasse jedoch nicht
den Schluss zu, dass es an einem Integrationswillen fehle (Urk. 43 S. 12 f.; Prot. |
S. 13 f.). Anlasslich der Berufungsverhandlung vertrat die Verteidigung den
Standpunkt, dass keine Katalogtat vorliege, weshalb die Landesverweisung im
pflichtgemassen Ermessen des Gerichts stehe und die Anordnung einer solchen
unverhaltnismassig ware. Sie hob erneut hervor, dass der Beschuldigte seit nun-
mehr funf Jahren in der Schweiz lebe, sich in einer festen Beziehung befinde und
sich der Teil seiner Familie, zu welchem er ein naheres Verhaltnis pflege, namlich
seine beiden Bruder, in der Schweiz befinden wurde. In Haft sei es einzig zu ei-
nem vorUbergehenden Kontaktabbruch zwischen ihm und seinen Brudern ge-
kommen, weil es dem Beschuldigten nicht gestattet gewesen sei, Uber das lau-
fende Strafverfahren zu sprechen. Zwischenzeitlich habe er ihnen alles erzahlt.
Ferner sei von einer guten wirtschaftlichen Integration des Beschuldigten auszu-
gehen. Er sei stets — mit Ausnahme der Zeit kurz vor der Verhaftung, wahrend der
er infolge einer Ruckenverletzung voribergehend arbeitsunfahig gewesen sei,
sowie wahrend der Inhaftierung — einer Erwerbstatigkeit nachgegangen und habe
auch nach der Haftentlassung direkt wieder mit der Arbeit auf dem Bau begon-
nen. Seiner Tatigkeit auf dem Bau sei es auch geschuldet, dass er der deutschen
Sprache nicht machtig sei (Urk. 74 S. 8 f.; Prot. Il S. 20 f.; vgl. auch Urk. 71/1-3
und Prot. Il S. 9 ff.). Der Beschuldigte gab an, er wolle nicht zuriick nach Spanien
gehen. Er winscht sich eine Zukunft in der Schweiz, mochte hierzulande weiter-

arbeiten, seine Lebenspartnerin heiraten und Kinder haben. Er wisse nicht, was er
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tun wirde, wenn er die Schweiz verlassen musste (Prot. Il S. 12 f. und S. 21; vgl.
auch Urk. 40 S. 26 f.).

4. Die Vorinstanz verneinte das Vorliegen eines schweren personlichen Hartefalls.
Sie erwog zusammengefasst, dass der kinderlose, ledige Beschuldigte erst seit
kurzem (seit 2017) in der Schweiz lebe und hier weder sprachlich noch sozial
oder beruflich speziell integriert sei. Demgegenuber lebe der Grossteil seiner Fa-
milie, so seine beiden Schwestern und seine Mutter, noch immer in Spanien. Er
sei mit der Kultur in seinem Heimatland vertraut, da er dort seine Kindheit und Ju-
gend verbracht habe. Weder seine personlichen Beziehungen zu seinen in der
Schweiz lebenden Brudern noch seine angeschlagene gesundheitliche Situation
begrundeten das Vorliegen eines Hartefalls. Im Sinne einer Eventualbegrindung
wies die Vorinstanz zudem darauf hin, dass auch bei einem anderen Ausgang
dieser Hartefallprifung eine Landesverweisung angeordnet werden musste, da
das personliche, vergleichsweise geringe schutzwurdige Interesse des Beschul-
digten an einem Verbleib in der Schweiz das gewichtige offentliche Interesse an
einer Landesverweisung nicht zu Uberwiegen vermdge. Schliesslich sei die Aus-
weisung angesichts der Aufbewahrung von Kokain in einer Menge, welche die
bundesgerichtlich angesetzte Schwelle fur einen schweren Fall im Sinne von

Art. 19 Abs. 2 BetmG erheblich Gberstiegen habe, auch mit dem Freizlgigkeits-
abkommen (FZA) vereinbar (Urk. 54 S. 38 ff.).

5. Das Gericht kann ausnahmsweise von einer Landesverweisung absehen, wenn
diese fur den Auslander einen schweren personlichen Hartefall bewirken wurde
und die 6ffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenuber den privaten
Interessen des Auslanders am Verbleib in der Schweiz nicht Gberwiegen (Art. 66a
Abs. 2 StGB). Die Hartefallklausel ist restriktiv anzuwenden (vgl. BGE 146 IV 105
E.3.4.2,S.108; BGE 144 IV 332 E. 3.3.1, S. 340; vgl. auch Urteil des Bundesge-
richts 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021, E. 3.1).

5.1. Bei der Hartefallprifung kommt es auf die Integration und Verwurzelung des
Beschuldigten in der Schweiz an. Eine lange Aufenthaltsdauer kann eine relevan-
te Integration begriinden. Die Aufenthaltsdauer lasst allerdings nicht schematisch

auf eine Verwurzelung in der Schweiz schliessen, beispielsweise ist zu beruck-
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sichtigen, ob sich das gesellschaftliche Leben einer auslandischen Person primar
mit Angehorigen des eigenen Landes abspielt (vgl. BGE 146 IV 105 E. 3.4.4, S.
110 mit Hinweisen). Ein Hartefall 1asst sich bei einem Eingriff von einer gewissen
Tragweite in den Anspruch des Auslanders auf das in Art. 13 BV bzw. Art. 8
EMRK gewahrleistete Privat- und Familienleben annehmen. Das durch Art. 13 BV
bzw. Art. 8 EMRK geschutzte Recht auf Achtung des Familienlebens ist beruhrt,
wenn eine staatliche Entfernungs- oder Fernhaltemassnahme eine nahe, echte
und tatsachlich gelebte familiare Beziehung einer in der Schweiz gefestigt anwe-
senheitsberechtigten Person beeintrachtigt, ohne dass es dieser ohne weiteres
maoglich bzw. zumutbar ware, ihr Familienleben andernorts zu pflegen. Zum ge-
schitzten Familienkreis gehort in erster Linie die Kernfamilie, d.h. die Gemein-
schaft der Ehegatten mit ihren minderjahrigen Kindern (vgl. zum Ganzen:

OGer ZH, I. StrK., SB190148 vom 18. Juni 2020, E. 4.9, 4.12 und 4.13; Urteile
des Bundesgerichts 6B_1070/2018 vom 14. August 2019, E. 6.3.3; 6B_186/2020
vom 6. Mai 2020 E. 2.3.2; 6B_177/2020 vom 2. Juli 2020 E. 2.4.3; 6B_970/2021
vom 16. Dezember 2021, E. 1.5.1; BGE 144 11 1 E. 6.1, S. 12 und BGE 142 11 35

E. 6.1, S. 46, je mit weiteren Hinweisen).

5.2. Anhand der Befragungen des Beschuldigten bei der Staatsanwaltschaft, vor
erster Instanz und den Akten (Urk. 3, Urk. 7, Urk. 9, Urk. 43, Urk. 20/3-5, Urk. 39
und Urk. 40) hat die Vorinstanz die personlichen Verhaltnisse des Beschuldigten
wie folgt zusammengefasst: Dieser seiin E.___ , in der Provinz Cérdoba in An-
dalusien geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Er habe zwei
Schwestern und zwei Briuder. Die beiden Schwestern lebtenin F.__ | Spanien,
die beiden Bruder in Zurich. Sein Vater sei im mm.2021 verstorben. Seine Mutter
lebe ebenfalls noch immer in Spanien, er habe aber zu ihr und den beiden
Schwestern keinen Kontakt mehr. Der Beschuldigte habe die Schule mit 13 Jah-
ren verlassen und in der Folge — wie seine Eltern — als Feldarbeiter gearbeitet, um
Geld fur die Familie zu verdienen. Bis zu seinem zwanzigsten Altersjahr habe er
als Feldarbeiter gearbeitet. Seither sei er als Bauarbeiter berufstatig. Der Be-
schuldigte sei am 10. September 2017 in die Schweiz eingereist. Ungefahr im
Jahr 2010 habe er Spanien verlassen. Vor der Einreise in die Schweiz habe er

vier bis funf Jahre in England, funf oder sechs Monate in Belgien sowie ungefahr
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zwei Jahre in Frankreich gelebt und gearbeitet. Er sei nicht verheiratet, habe kei-
ne feste Partnerschaft und keine Kinder. Seit seiner Einreise in die Schweiz habe
der Beschuldigte in verschiedenen Temporarfirmen gearbeitet, von welchen er
fortan als Schaler auf verschiedenen Baustellen eingesetzt worden sei. Er spre-
che, trotz gut vierjahriger Aufenthaltsdauer in der Schweiz, kaum Deutsch. Es lie-
ge demgegenuber keine sprachliche Barriere vor, die ihn vor einer Integration in
Spanien abhalten wirde. Aufgrund von Depressionen bzw. Suizidgedanken sei
der Beschuldigte von November 2019 bis September 2020 arbeitsunfahig gewe-
sen, habe Krankentaggelder bezogen und psychologische Hilfe in Anspruch ge-
nommen. Glucklicherweise habe er seine gesundheitlichen Beschwerden hinter
sich bringen kdnnen, und er plane, seine Arbeitstatigkeit baldmdglichst wieder
aufzunehmen. Er habe zur Zeit der vorinstanzlichen Hauptverhandlung Schulden
in der H6he von ungefahr Fr. 4'000.— gehabt (Urk. 54 S. 29 und S. 39 ff.).

5.3. Das blieb unbestritten (vgl. Urk. 74 S. 8 f.). Zu erganzen ist, dass der Be-
schuldigte sich derzeit in einer festen Partnerschaft befindet und mit seiner brasi-
lianischen Lebenspartnerin seit ca. einem Monat in einer 1.5-Zimmerwohnung zu-
sammenlebt (Prot. Il S. 7 f., S. 13). Ferner ist hinzuzufiigen, dass er von Februar
2021 bis Ende Mai/Anfang Juni 2021 wiederum bei Temporarfirmen gearbeitet, im
Zeitpunkt seiner Verhaftung jedoch keine Arbeit hatte (Urk. 40 S. 5 ff.; vgl. auch
Prot. Il S. 8 f.). Nach seiner Haftentlassung begann er wiederum temporar als
Schaler auf dem Bau zu arbeiten. Auch aktuell arbeitet der Beschuldigte immer
noch temporar auf dem Bau, wobei er angibt, eine Festanstellung in Aussicht zu
haben (Prot. Il S. 9 und S. 14). Es ist zu anzuerkennen, dass sich der Beschuldig-
te um Integration auf dem Arbeitsmarkt bemiht und temporar angestellt ist. Auch
ist zu berlcksichtigen, dass er derzeit eine Lebenspartnerin hat, wobei nicht aus-
ser Acht zu lassen ist, dass es sich um eine relativ frische Partnerschaft handelt
und der Beschuldigte mit seiner Lebenspartnerin erst seit einem Monat in einer
sehr kleinen Wohnung zusammenlebt. Insgesamt kann nicht von einem stabilen
bzw. auf Dauer angelegten, beruflichen und sozialen Umfeld gesprochen werden,
welches er bei einer Landesverweisung verlieren wirde, was aber ohnehin — fur
sich genommen — nicht hartefallbegriundend ware. Eine berufliche und soziale

Wiedereingliederung des Beschuldigten in seinem Heimatland Spanien ist ihm
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ohne Weiteres zuzumuten. Er hat bereits mehrmals bewiesen, dass er sich in ei-
nem neuen Umfeld zurechtfindet, lebte und arbeitete er doch mehrere Jahre in
Frankreich und England und einige Monate in Belgien. Anders als in der Schweiz,
ist er in Spanien sprachlich bereits bestens integriert. Den Kontakt zu seinen dort
lebenden Schwestern und zu seiner Mutter hat er, wie er vor Vorinstanz aussagte,
zwar nach Streitereien abgebrochen (Urk. 40 S. 8). Zu seinen beiden in der
Schweiz lebenden Brudern hatte er wahrend der Untersuchungshaft aber eben-
falls keinen Kontakt, er erzahlte ihnen aus Scham nichts von der Strafuntersu-
chung und der Haft, was nicht fur eine vertrauensvoll gelebte Beziehung mit die-
sen spricht (so richtig die Vorinstanz, Urk. 54 S. 39 f.). Das Vorbringen der Vertei-
digung, dass der Beschuldigte den Kontakt nur abgebrochen habe, weil er nicht
Uber das Strafverfahren habe sprechen durfen (vgl. Urk. 74 S. 8), Uberzeugt nicht
und vermag an der vorinstanzlichen Schlussfolgerung nichts zu andern. Davon
abgesehen ware die Aufrechterhaltung des personlichen Kontakts zwischen ihm
und seinen beiden Brudern ohne Weiteres in Spanien uber Besuche und telefo-
nisch bzw. Uber die elektronischen (sozialen) Medien mdglich und zuzumuten.
Gleiches hat fir die Beziehung zu seiner Lebenspartnerin zu gelten. Er wohnt erst
seit einem Monat mit dieser zusammen und die Beziehung erscheint — nicht zu-
letzt aufgrund der Aussagen des Beschuldigten anlasslich der Berufungsverhand-
lung (vgl. Prot. Il S. 13) — als nicht stark gefestigt. In der Schweiz verfugt er ent-
sprechend nicht Uber speziell enge familidre Bindungen oder vergleichbar nahe
soziale Beziehungen. Der Landesverweisung stehen daher keine das normale
Mass an Integration Ubersteigenden Bindungen des Beschuldigten in der Schweiz
entgegen, und der Anspruch auf Achtung des Familienlebens ist daher bei einer
Landesverweisung des Beschuldigten nicht verletzt. Dem Beschuldigten ist es
zumutbar, sich in seinem Heimatland Spanien, wo seine beiden Schwestern und
seine Mutter leben, eine neue Existenz aufzubauen. Dabei ist am Rande auch da-
rauf hinzuweisen, dass es dem Beschuldigten heute gesundheitlich wieder gut
geht (vgl. Prot. Il S. 9). Wie die Vorinstanz zudem richtigerweise angemerkt hat,
konnte eine allfallig notwendige medizinische Behandlung des Beschuldigten in
Bezug auf seine Ruckenbeschwerden und seine Depressionen ebenso gut in

Spanien gewahrleistet werden.
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6. Zusammengefasst bewirkt die obligatorische Landesverweisung im Sinne von
Art. 66a StGB fur den Beschuldigten angesichts der relativ kurzen Aufenthalts-
dauer und fehlenden engen Beziehungen in der Schweiz, der kulturellen und fa-
milidaren Bezlge des Beschuldigten im Herkunftsland und der intakten Chancen
bei einer dortigen Wiedereingliederung keinen schweren personlichen Hartefall im
Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB.

7. Liegt kein Hartefall im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB vor, so besteht grund-
satzlich auch keine Veranlassung, eine Abwagung zwischen den privaten Interes-
sen des Beschuldigten an einem Verbleib in der Schweiz und den 6&ffentlichen In-
teressen an seiner Fernhaltung vorzunehmen. Doch selbst wenn beim Beschul-
digten ein schwerer personlicher Hartefall vorliegen wirde, kdnnte eine Interes-

senabwagung nicht zu seinen Gunsten ausfallen.

7.1. Die familiaren Beziehungen des Beschuldigten in der Schweiz beschranken
sich nach dem Gesagten und wie er auch selbst angibt (vgl. Prot. Il S. 12) auf die
Beziehung zu seinen hier lebenden Brudern und seiner Lebenspartnerin. Ihm ist
es ohne Weiteres mdglich und zumutbar, sich in Spanien eine neue Existenz auf-
zubauen. Er ist im Ubrigen in sozialer Hinsicht in der Schweiz nur wenig integriert
und spricht keine Landessprache. Im Weiteren ist ihm auch die berufliche bzw.
wirtschaftliche Integration nicht geglickt, war er doch von November 2019 bis
September 2020 krank und ohne Arbeit und haufte Schulden an. Eine Festanstel-
lung hatte er bis heute in der Schweiz nicht inne. Von einer gelungenen Integrati-
on des Beschuldigten kann zudem angesichts der zu beurteilenden Straftaten
keine Rede sein, wie die Vorinstanz ebenfalls zutreffend festhielt (vgl. Urk. 54

S. 42). Seinen privaten, nicht sehr gewichtigen Interessen an einem Verbleib in
der Schweiz steht die vorstehend beurteilte, mehrfache bzw. verschiedenartige
Drogendelinquenz gegeniiber, womit er die Gesundheit der hiesigen Offentlichkeit

erheblich gefahrdete.

7.2. Die Rechtsprechung hat sich bei Straftaten gegen das Betaubungsmittelge-

setz hinsichtlich der Ausweisung zwecks Verhinderung neuer Straftaten und damit
zur Gewahrleistung der 6ffentlichen Sicherheit stets streng gezeigt; diese Strenge
bekraftigt der Gesetzgeber mit Art. 66a Abs. 1 lit. o StGB. Das offentliche Interes-
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se an einer Landesverweisung ist bei solcher Delinquenz in der Regel gewichtiger
als das personliches Interesse an einem Verbleib in der Schweiz (vgl. Urteile des
Bundesgerichts 6B_48/2019 vom 9. August 2019, E. 2.4.1; 6B_1070/2018 vom
14. August 2019, E. 6.5.2; 6B_659/2018 vom 20 September 2018, E. 3.4;

OGer ZH, Il. StrK., SB200328 vom 25. Mai 2021, E. VII.3; OGer ZH, II. StrK.,
SB200281 vom 30. April 2021, E. V.3.2; vgl. OGer ZH, Il. StrK., SB200511 vom
28. April 2021, E. 4.3). Angesichts der erheblichen Drogendelinquenz des Be-
schuldigten besteht ein sein privates Interesse am Verbleib in der Schweiz Uber-
wiegendes, eminentes offentliches Interesse an seiner Wegweisung aus der

Schweiz.

7.3. Als Staatsangehoriger von Spanien, eines Mitgliedstaates der EU, kann er
sich grundsatzlich auf das zwischen der Schweiz und der EU abgeschlossene
und flr die Schweiz am 1. Juni 2002 in Kraft getretene Freizigigkeitsabkommen
berufen (Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft einerseits und der Europaischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaa-
ten andererseits Uber die Freizlgigkeit [FZA; SR 0.142.112. 681]). Das FZA gibt
Staatsangehdrigen der Mitgliedstaaten der EU und der Schweiz u.a. das Recht
auf Einreise, Aufenthalt, Zugang zu einer unselbstandigen Erwerbstatigkeit und
Niederlassung als Selbstandiger sowie das Recht auf Verbleib im Hoheitsgebiet
der Vertragsparteien (Art. 1 lit. a). Indessen dirfen die im FZA eingerdumten
Rechte durch Massnahmen, die aus Griinden der 6ffentlichen Ordnung, Sicher-
heit und Gesundheit gerechtfertigt sind, eingeschrankt werden (Art. 5 Abs. 1 An-
hang | FZA). Insbesondere Verbrechen gegen das BetmG gelten als schwere Ge-
fahrdung der offentlichen Ordnung im Sinne von Art. 5 Anhang | FZA (vgl. OGer
ZH, 1. StrK., SB200236-0O vom 16. Februar 2021, E. V.4.3). Dabei kann ein ge-
ringes, aber tatsachlich vorhandenes Ruckfallrisiko fur eine aufenthaltsbeendende
Massnahme genugen, sofern dieses Risiko eine schwere Verletzung hoher
Rechtsguter beschlagt (vgl. BGE 145 IV 364 E. 3.5.2, S. 371 f.; Urteil des Bun-
desgerichts 6B_1146/2018 vom 8. November 2019, E. 6.3.2 f.; OGer ZH, Il. StrK.,
SB200328 vom 25. Mai 2021, E. VI1.4.3).
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7.4. Der Beschuldigte liess — gesamthaft betrachtet — ein Verhalten erkennen, das
eine gegenwartige Gefahrdung der 6ffentlichen Ordnung und der Gesundheit vie-
ler Menschen darstellt. Angesichts seiner schweren Drogendelinquenz bietet mit-
hin auch das FZA keinen Schutz vor der Ausweisung, zumal trotz fehlender Vor-
strafen angesichts der bei Verhaftung bestehenden Kokainabhangigkeit und der
nach wie vor finanziell angespannten Lage des Beschuldigten ein gewisses Ruck-
fallrisiko besteht. Daran andert auch die Tatsache nichts, dass er die letzten Mo-
nate wie vor seiner Delinquenz temporar angestellt war und angeblich eine Fest-
anstellung in Aussicht hat. Demzufolge steht das Freizugigkeitsabkommen, ins-
besondere dessen Art. 5 Abs. 1 Anhang | FZA, einer Landesverweisung beim Be-

schuldigten nicht entgegen.

8. Bei Abwagung der sich gegenlberstehenden privaten Interessen des Beschul-
digten und der 6ffentlichen Interessen des Schutzes der 6ffentlichen Ordnung und
Sicherheit erweist sich die Landesverweisung daher als verhaltnismassig. Die

Landesverweisung ist daher auszusprechen.

9. Die Vorinstanz sprach eine Landesverweisung fur die Mindestdauer von 5 Jah-
ren aus (Urk. 54 S. 45 f. und S. 48), was in einem adaquaten Verhaltnis zur De-
liktsschwere und Dauer der ausgefallten Freiheitsstrafe steht, dem leichten Ver-
schulden entspricht und woran im Ubrigen bereits aufgrund des Verschlechte-

rungsverbots nichts zu andern ist.

10. Gemass Art. 20 der Verordnung Uber den nationalen Teil des Schengener In-
formationssystems (N-SIS) und das SIRENE-BUro (N-SIS-Verordnung vom

8. Marz 2013; SR 362.0) sind Gerichte dazu verpflichtet, im Falle der Anordnung
einer Landesverweisung auch uber deren Ausdehnung auf den Schengen-Raum
und damit Uber deren Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS) zu
entscheiden. Voraussetzung fur die Ausschreibung einer Landesverweisung im
Schengener Informationssystem ist unter anderem, dass es sich beim betroffenen
Auslander um einen Drittstaatsangehdrigen handelt (Art. 24 Abs. 2 SIS-1I-VO, vgl.
Art. 96 Abs. 2 lit. a SDU). Da der Beschuldigte Staatsbiirger von Spanien und

nicht Angehoriger eines Drittstaates ist, sind die Voraussetzungen fir eine Aus-
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schreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem nicht ge-

geben, so dass eine solche nicht in Betracht kommt.

VII.

1. Gestitzt auf Art. 428 Abs. 3 StPO hat die Rechtsmittelinstanz von Amtes we-
gen auch Uber die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung zu befinden,
wenn sie selber ein neues Urteil fallt und nicht kassatorisch entscheidet (vgl.
GRIESSER in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar StPO, 3. Aufl.
2020, Art. 428 N 14). Gemass Art. 426 Abs. 1 StPO tragt die beschuldigte Person
die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Da die Schuldspruche zu bestati-
gen sind, erweist sich der Entscheid der Vorinstanz, die (in ihrer Hohe unange-
fochten gebliebenen) Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Ge-
richtsverfahrens dem Beschuldigten aufzuerlegen (Urk. 54 Dispositivziffer 10), als
zutreffend und ist zu bestatigen. Ausgenommen sind die — ebenfalls in der Hohe
unangefochten gebliebenen — Kosten der amtlichen Verteidigung, wobei Art. 135
Abs. 4 StPO vorbehalten bleibt, wonach flr diese Kosten auf den Beschuldigten
Ruckgriff genommen werden kann, sobald es seine wirtschaftlichen Verhaltnisse

erlauben.

2. Die Kosten des Berufungsverfahrens sind auf Fr. 3'500.— festzusetzen
(Art. 424 Abs. 1 StPO i.V.m. § 16 Abs. 1 und § 14 der Gebuhrenverordnung des
Obergerichts [GebV OG], LS. 211.11).

3. Im Berufungsverfahren erfolgt die Auflage der Kosten nach Massgabe des Ob-
siegens oder Unterliegens der Parteien (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte
dringt mit seiner Berufung in den zentralen Punkten nicht durch; es bleibt beim
Schuldspruch wegen Verbrechens gegen das BetmG und bei der Landesverwei-
sung. Dementsprechend sind ihm die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Aus-
nahme derjenigen der amtlichen Verteidigung, aufzuerlegen. Einzig der Umstand,
dass beim subjektiven Tatbestand Eventualvorsatz statt direkter Vorsatz ange-
nommen wurde, rechtfertigt keine andere Kostenregelung. Hinsichtlich der einst-
weilen auf die Gerichtskasse zu nehmenden Kosten der amtlichen Verteidigung,

welche auf Fr. 4'500.— festzusetzen sind (vgl. Urk. 64 und Urk. 72 zuzuglich der
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Dauer der Berufungsverhandlung), bleibt die Riickzahlungspflicht gemass

Art. 135 Abs. 4 StPO vorbehalten. Im heutigen Zeitpunkt ist entgegen dem Antrag
der Verteidigung (vgl. Urk. 74 S. 3 und S. 9 f.) keine definitive Abschreibung der
Kosten vorzunehmen, immerhin ist der Beschuldigte erwerbstétig. Im Ubrigen
kann seiner finanziell angespannten Situation beim Kostenbezug Rechnung ge-

tragen werden.

Es wird beschlossen:

1.  Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zurich, 2. Abteilung,
vom 20. Oktober 2021 bezuglich der Dispositiv-Ziffern 1, teilweise
(Schuldspruche wegen Vergehens gegen das BetmG und wegen mehrfa-
cher Ubertretung des BetmG), 6 und 7 (Beschlagnahmungen), 8 (Vernich-
tung der DNA-Spuren und Spurentrager) und 9 (Kostenfestsetzung) in

Rechtskraft erwachsen ist.

2. Mundliche Eroffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Es wird erkannt:

1.  Der Beschuldigte A. ist ferner schuldig

- des Verbrechens gegen das Betaubungsmittelgesetz im Sinne von
Art. 19 Abs. 1 lit. d in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG.

2.  Der Beschuldigte wird bestraft mit 13 Monaten Freiheitsstrafe, wovon
134 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie vorzeitigen
Strafvollzug erstanden sind, sowie mit einer Geldstrafe von 60 Tagessatzen
zu Fr. 30.— und mit Fr. 500.— Busse.

3. Der Vollzug der Freiheitsstrafe und der Geldstrafe wird aufgeschoben und

die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.

4. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft

nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.
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Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. o StGB fur 5 Jahre

des Landes verwiesen.

Eine Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsver-

weigerung) im Schengener Informationssystem kommt nicht in Betracht.
Die erstinstanzliche Kostenauflage (Dispositiv-Ziffer 10) wird bestatigt.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 3'5600.— ; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 4'500.— amtliche Verteidigung.

Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der
amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt. Die Kosten
der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen. Die
Ruckzahlungspflicht des Beschuldigten bleibt gemass Art. 135 Abs. 4 StPO

vorbehalten.

Mundliche Eréffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fir sich und zuhanden des Be-
schuldigten (Ubergeben)

- die Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat

- das Migrationsamt des Kantons Zurich

sowie in vollstandiger Ausfertigung an
- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des Be-

schuldigten
- die Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat

und nach unbenuitztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-

ger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz

- die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit dem Formular "Léschung
des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks
Bestimmung der Vernichtungs- und Léschungsdaten

- die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit Formular A
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- das Migrationsamt des Kantons Zurich.

11. Rechtsmittel:

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang der vollstandigen, be-
grundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des
Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichts-

gesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Obergericht des Kantons Zrich
[I. Strafkammer

Zurich, 6. Dezember 2022

Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:

Oberrichter lic. iur. Stiefel MLaw Brilisauer
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Zur Beachtung:

Der/die Verurteilte wird auf die Folgen der Nichtbewahrung wahrend der Probezeit aufmerksam

gemacht:

Wurde der Vollzug einer Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit aufgeschoben, muss sie vor-
erst nicht bezahlt werden. Bewahrt sich der/die Verurteilte bis zum Ablauf der Probezeit, muss
er/sie die Geldstrafe definitiv nicht mehr bezahlen (Art. 45 StGB); Analoges gilt fiir die bedingte
Freiheitsstrafe.

Eine bedingte Strafe bzw. der bedingte Teil einer Strafe kann im Ubrigen vollzogen werden
(Art. 46 Abs. 1 bzw. Abs. 4 StGB),

- wenn der/die Verurteilte wahrend der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen begeht,

- wenn der/die Verurteilte sich der Bewahrungshilfe entzieht oder die Weisungen missachtet.



	Urteil vom 6. Dezember 2022
	
 Anklage:
	Urteil der Vorinstanz:  (Urk. 54 S. 48 ff.)
	1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig
	 des Verbrechens im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. d in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG),
	 des Vergehens im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG) sowie
	 der mehrfachen Übertretung im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG).

	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 13 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 134 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie vorzeitigen Strafvollzug erstanden sind, und mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je Fr. 30.–, sowi...
	3. Der Vollzug der Freiheitsstrafe und der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.
	4. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.
	5. Der Beschuldigte wird in Anwendung von Art. 66a Abs. 1 lit. o StGB für die Dauer von 5 Jahren aus dem Gebiet der Schweiz verwiesen.
	6. Die folgenden, mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 15. Juni 2021 beschlagnahmten und bei der Kantonspolizei Zürich unter der BM-Lager-Nr. B01445-2021 lagernden Betäubungsmittel und Betäubungsmittelutensilien werden eingezogen und...
	 5.6 Gramm Kokain (Asservat-Nr. A015'098'529),
	 3.4 Gramm Kokain (Asservat-Nr. A015'098'563),
	 3.5 Gramm Kokain (Asservat-Nr. A015'098'585),
	 3.6 Gramm Kokain (Asservat-Nr. A015'098'610),
	 3.5 Gramm Kokain (Asservat-Nr. A015'098'643),
	 1 Feinwaage (Asservat-Nr. A015'098'494).

	7. Die folgenden, mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 15. Juni 2021 beschlagnahmten und bei der Kantonspolizei Zürich unter der Polis Geschäfts-Nr. 80411592 lagernden elektronischen Geräte werden dem Beschuldigten nach Eintritt der ...
	 1 Laptop der Marke HP (Asservat-Nr. A015'098'698),
	 1 Mobiltelefon der Marke Wiko (Asservat-Nr. A015'099'271).

	8. Die beim Forensischen Institut Zürich unter der Referenznummer K210609-027 / 80411592 lagernden DNA-Spuren bzw. Spurenträger werden der Lagerbehörde nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zur Vernichtung überlassen.
	9. Die Gerichtsgebühr wird angesetzt auf:
	Allfällige weitere Kosten bleiben vorbehalten.
	10. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden einstweilen auf die Gerichtskasse genommen; vorbehal...
	Berufungsanträge:
	1. Dispositiv-Ziffer 1 Absatz 1 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich, 2. Abteilung, vom 20. Oktober 2021 (Geschäfts-Nr. DG210131-L) sei aufzuheben, der Beschuldigte vom Vorwurf des Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ab...
	2. Dispositiv-Ziffer 2 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich, 2. Abteilung, vom 20. Oktober 2021 (Geschäfts-Nr. DG210131-L) sei aufzuheben und der Beschuldigte sei mit einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten sowie einer Busse von Fr. 300.– zu bestrafen, ...
	3. Dispositiv-Ziffer 3 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich, 2. Abteilung, vom 20. Oktober 2021 (Geschäfts-Nr. DG210131-L) sei aufzuheben und der Vollzug der Freiheitsstrafe aufzuschieben und die Probezeit auf zwei Jahre festzusetzen.
	4. Dispositiv-Ziffer 4 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich, 2. Abteilung, vom 20. Oktober 2021 (Geschäfts-Nr. DG210131-L) sei aufzuheben und die Busse zu vollziehen und eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen bei schuldhafter Nichtbezahlung festzule...
	5. Dispositiv-Ziffer 5 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich, 2. Abteilung, vom 20. Oktober 2021 (Geschäfts-Nr. DG210131-L) sei aufzuheben und es sei von der Anordnung einer Landesverweisung abzusehen.
	6. Dispositiv-Ziffer 10 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich, 2. Abteilung, vom 20. Oktober 2021 (Geschäfts-Nr. DG210131-L) sei aufzuheben und die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteid...
	7. Die Kosten des Berufungsverfahrens, einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung, seien auf die Staatskasse zu nehmen.
	__________________________________
	Erwägungen:
	I.
	1. Mit Urteil vom 20. Oktober 2021 sprach das Bezirksgericht Zürich, 2. Abteilung (Vorinstanz), den Beschuldigten des Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG) wegen Aufbewahrung von 39.1 Gramm Kokaingemisch (Reinheitsgehalt von 84 %) bzw. ...
	2. Gegen das mündlich eröffnete Urteil (Prot. I S. 18) meldete der Beschuldigte am 29. Oktober 2021 rechtzeitig Berufung an (Urk. 50; Art. 399 Abs. 1 StPO). Das begründete Urteil wurde dem Beschuldigten am 21. Dezember 2021 zugestellt (Urk. 53/2). Am ...
	Der Staatsanwaltschaft wurde mit Präsidialverfügung vom 12. Januar 2022 eine Kopie der Berufungserklärung zugestellt und Frist für Anschlussberufung angesetzt (Urk. 58). Sie verzichtete auf Anschlussberufung, beantragte die Bestätigung des vorinstanzl...
	II.
	1. Gemäss Art. 402 StPO in Verbindung mit Art. 437 StPO wird die Rechtskraft des angefochtenen Urteils im Umfang der Anfechtung gehemmt.
	2. Der Beschuldigte beantragt mit seiner Berufung anstelle des Schuldspruchs wegen Verbrechens gegen das BetmG die Schuldigsprechung wegen Vergehens gegen das BetmG (Dispositivziffer 1 Absatz 1), die Bestrafung mit einer bedingt vollziehbaren Freiheit...
	3. Die Staatsanwaltschaft hatte in der Anklage die Aufbewahrung von insgesamt 39.1 Gramm Kokaingemisch (Reinheitsgehalt von 84%, mithin 32.7 Gramm Kokain-Reinsubstanz) für B._____ als auch die Übergabe von 8 Gramm Kokaingemisch (Reinheitsgehalt von 84...
	III.
	1. In der Anklage wird dem Beschuldigten darüber hinaus vorgeworfen, er habe am 23. Mai 2021 insgesamt 39.1 Gramm Kokaingemisch (Reinheitsgehalt 84%, demnach 32.7 Gramm Kokain-Reinsubstanz) von B._____ entgegengenommen, diese Drogenmenge für diesen da...
	2. Der Beschuldigte ist hinsichtlich des objektiven Sachverhalts – der Aufbewahrung von 39.1 Gramm Kokaingemisch vom 23. Mai 2021 bis zum 7. Juni 2021 für B._____ – geständig (Urk. 9 F7 und F10; Urk. 40 S. 13 f.; Prot. II S. 16), was sich mit dem Unte...
	3. Der Beschuldigte hat von Beginn an bestritten, bei der Aufbewahrung des Kokains gewusst bzw. in Kauf genommen zu haben, dass es sich tatsächlich um eine solche Menge gehandelt habe (Urk. 7 S. 6 ff.; Urk. 9 S. 2 ff.; Urk. 40 S. 13 ff.; Urk. 43 S. 4 ...
	4. Der subjektive Tatbestand von Art. 19 Abs. 1 und 2 BetmG verlangt Vorsatz, das heisst die wissentliche und willentliche Verwirklichung der objektiven Tatbestandsmerkmale, doch genügt auch Eventualvorsatz. Der eventualvorsätzlich handelnde Täter wei...
	6. Die Vorinstanz brachte einleitend zum Ausdruck, dass der Beschuldigte die Portionierung von Kokain gewohnt und aus eigener Erfahrung in der Lage gewesen sei, Volumen und Gewicht von Kokain zu beurteilen und ihm daher auch die für B._____ aufbewahrt...
	7. Neben diesen Feststellungen sind – wiederum ausgehend von den Aussagen des Beschuldigten – weitere Umstände und Indizien zu berücksichtigen. Beim Anblick des für B._____ aufbewahrten Kokains war der Beschuldigte erstaunt bzw. überrascht, da er davo...
	8. Den Reinheitsgrad des sichergestellten Kokains von 84% anerkannte der Beschuldigte (vgl. Urk. 9 F7 und F10), und er machte nie geltend, er sei von einer schlechten Qualität der Droge bzw. einem geringeren Reinheitsgrad ausgegangen. Selbst wenn aber...
	9. In Bezug auf den Verwendungszweck des für B._____ aufbewahrten Kokains ist vorderhand der Chatverlauf zwischen dem Beschuldigten und B._____ vom 2. Juni 2021 aufschlussreich. B._____ sandte dem Beschuldigten die Mitteilungen "Dice que nos va a trae...
	10. Insgesamt verdichten sich die Indizien für das Wissen des Beschuldigten über die grössere, für B._____ aufbewahrte Kokainmenge und deren Verwendungszweck in einer Weise, die – entgegen der Ansicht der Verteidigung (Urk. 74 S. 4) – keine unüberwind...
	IV.
	1. Die Vorinstanz hat die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Strafbarkeit nach Art. 19 Abs. 1 und Abs. 2 BetmG korrekt aufgeführt (Urk. 54 S. 19 ff.). Es kann mit den nachfolgenden Hervorhebungen darauf verwiesen werden.
	2. Ein schwerer Fall nach Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG liegt schon dann vor, wenn sich die Widerhandlung auf eine Menge von Betäubungsmitteln bezieht, welche die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann, also dazu geeignet ist. Nach der bundes...
	3. Der Beschuldigte war im Besitz einer qualifizierten Kokainmenge. Er hatte angesichts der grösseren Menge und der Aushändigung des Kokains zur Aufbewahrung durch B._____ keine Veranlassung anzunehmen, dass das Kokain lediglich für B._____ selbst ode...
	4. Der Beschuldigte hat sich zusätzlich zu den rechtskräftigen Schuldsprüchen des Vergehens im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG sowie der mehrfachen Übertretung im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG auch des Verbrechens gegen das Betäubungsmittelge...
	V.
	1. Der Beschuldigte beantragt eine mildere Bestrafung. Er sei für die – aus seiner Sicht als Vergehen zu beurteilenden – Widerhandlungen gegen das BetmG mit einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten als Gesamtstrafe sowie für die mehrfache Übertretung des B...
	2. Ein Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bis 20 Jahren bestraft, womit eine Geldstrafe verbunden werden kann (Art. 19 Abs. 2 BetmG). Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. ...
	3. Hinsichtlich der Strafzumessung bei Drogendelinquenz sind die vorinstanzlichen Erwägungen (Urk. 54 S. 25 f.) dahingehend zu präzisieren, dass der Drogenmenge und der daraus resultierenden Gefährdung bei der Bemessung der Strafe keine vorrangige Rol...
	4. Aufbewahrung von Kokain für B._____
	4.1. Hinsichtlich der objektiven Tatschwere gewichtete die Vorinstanz (Urk. 54 S. 27 f.) zutreffend, dass die Grenze zum schweren Betäubungsmittelfall im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG durch die relevante Menge von 32.7 Gramm deutlich – um mehr...
	4.2. Anders als die Vorinstanz annimmt (Urk. 54 S. 28), lässt sich ein direkter Vorsatz in Bezug auf die mit der qualifizierten Menge an Kokain verbundene Gefährdung der Gesundheit von vielen Menschen nicht nachweisen. Der Beschuldigte wusste seit dem...
	4.3. Die Vorinstanz hat die relevanten Hinweise in den Akten und die Angaben des Beschuldigten zu seiner Person und zu seinem Vorleben richtig zusammengefasst (Urk. 54 S. 28 f.), worauf zu verweisen ist. Die Vorinstanz hat sinngemäss erwogen, die Biog...
	4.4. Ein Geständnis muss bei der Beurteilung des Nachtatverhaltens im Rahmen der Strafzumessung zugunsten des Täters (in der Regel durch eine Strafreduktion im Bereich von einem Fünftel bis zu einem Drittel) berücksichtigt werden, wenn es auf Einsicht...
	4.5. Angesichts des im Rahmen der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz insgesamt leichten Tatverschuldens und mit Blick auf das Geständnis ist für das Verbrechen gegen das BetmG eine Freiheitsstrafe von 13 Monaten auszusprechen.
	5. Abgabe von Kokain an C._____
	5.1. Das Verschulden des Beschuldigten hinsichtlich des Vergehens gegen das BetmG wiegt in objektiver und subjektiver Hinsicht leicht. Objektiv geht es um eine relativ geringe Menge von 8 Gramm brutto (Reinheitsgehalt 84%), demnach 6.72 Gramm reines K...
	5.2. Hinsichtlich des Nachtatverhaltens rechtfertigt sich (so auch die Vorinstanz) angesichts des vollständigen Geständnisses des Beschuldigten von Anfang an eine Reduktion der Einsatzstrafe um einen Drittel, mit anderen Worten um 30 Tage bzw. 30 Tage...
	5.3. Die Vorinstanz sprach mit Blick auf den ordentlichen Strafrahmen für das Verbrechen gegen das BetmG (Aufbewahrung von Kokain für B._____) eine Freiheitsstrafe aus. Für das Vergehen gegen das BetmG (Abgabe von 8 Gramm Kokain-Gemisch bzw. Reinsubst...
	6. Die Höhe des Tagessatzes richtet sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und – soweit er davon lebt – Vermögen, ferner nach seinem Lebensaufwand, allfälligen Famil...
	7. Gemäss den Angaben des Beschuldigten verdiente er auf dem Bau im Schnitt Fr. 5'000.– pro Monat (Urk. 9 F78). Gemäss den Quellensteuerdaten betrug sein Bruttolohn im Jahr 2018 total Fr. 65'656.–, mithin rund Fr. 5'470.– pro Monat, und im Jahr 2019 F...
	8. Kokainkonsum und Kokainbesitz zum Eigenkonsum
	8.1. Ebenfalls in Bezug auf die mehrfache Übertretung im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG durch Kokainkonsum und -besitz zum Eigenkonsum war der Beschuldigte von Beginn an geständig (Urk. 7 F25 ff.). Die Busse dafür setzte die Vorinstanz auf Fr. 500.–...
	8.2. Der Reinheitsgehalt hinsichtlich des im Zimmer des Beschuldigten sichergestellten Kokaingemischs wurde hinsichtlich eines Asservats von 2.3 Gramm Nettogewicht bestimmt und lag bei 85% (Urk. 17/5). Umgerechnet auf 19.6 Gramm wären dies 16.66 Gramm...
	8.3. Eine Busse kann bis zu Fr. 10'000.– betragen (Art. 106 Abs. 1 StGB). Das Gericht bemisst die Busse je nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist (Art. 106 Abs. 3 StGB).
	8.4. Nach den Angaben des Beschuldigten konsumierte er damals – anklagegemäss im Zeitraum vom 1. Mai 2021 bis 7. Juni 2021, d.h. von etwas mehr als einem Monat – regelmässig 1-2 Gramm Kokain pro Tag (Urk. 7 F28 f.; Urk. 40 S. 14; vgl. auch Prot. II S....
	8.5. Die Busse ist zu bezahlen. Für den Fall der schuldhaften Nichtbezahlung der Busse durch den Beschuldigten beträgt die Ersatzfreiheitsstrafe im Sinne von Art. 106 Abs. 2 StGB 5 Tage.
	9. Zusammengefasst ist der Beschuldigte mit einer Freiheitsstrafe von 13 Monaten, einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je Fr. 30.– und einer Busse von Fr. 500.– zu bestrafen.
	10.  Die erstandene Haft ist auf die Strafe anzurechnen (Art. 51 StGB). Der Beschuldigte wurde am 9. Juni 2021 inhaftiert und mit Entlassungsbefehl der Vorinstanz vom 20. Oktober 2021 auf freien Fuss gesetzt (vgl. Urk. 19/1 und Urk. 45). Der Vollzugs...
	11.  Die Vorinstanz hat dem Beschuldigten angesichts seiner Vorstrafenlosigkeit (Urk. 20/1-2; Urk. 55; Urk. 73) und der folglich fehlenden Schlechtprognose in Übereinstimmung mit der konstanten Praxis des Bundesgerichts (vgl. BGE 134 IV 60, E. 7.3.1 u...
	VI.
	1. Der Beschuldigte ist spanischer Staatsbürger. Er wird wegen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 2 BetmG verurteilt, hat somit eine Katalogtat begangen (Art. 66a Abs. 1 lit. o StGB) und ist daher grundsätzlich obli...
	2. Die Staatsanwaltschaft begründete vor Vorinstanz ihren Antrag auf Landesverweisung für die Dauer von 5 Jahren im Wesentlichen damit, dass der Beschuldigte erst seit kurzer Zeit in der Schweiz lebe, der deutschen Sprache nicht mächtig sei und keinen...
	3. Die Verteidigung hob vor Vorinstanz im Kern hervor, die beiden Brüder, zu denen der Beschuldigte ein weitaus engeres Verhältnis pflege, als zu seinen Schwestern und seiner Mutter in Spanien, und seine engsten Freunde lebten in der Schweiz. Der Besc...
	4. Die Vorinstanz verneinte das Vorliegen eines schweren persönlichen Härtefalls. Sie erwog zusammengefasst, dass der kinderlose, ledige Beschuldigte erst seit kurzem (seit 2017) in der Schweiz lebe und hier weder sprachlich noch sozial  oder beruflic...
	5. Das Gericht kann ausnahmsweise von einer Landesverweisung absehen, wenn diese für den Ausländer einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Auslä...
	5.1. Bei der Härtefallprüfung kommt es auf die Integration und Verwurzelung des Beschuldigten in der Schweiz an. Eine lange Aufenthaltsdauer kann eine relevante Integration begründen. Die Aufenthaltsdauer lässt allerdings nicht schematisch auf eine Ve...
	5.2. Anhand der Befragungen des Beschuldigten bei der Staatsanwaltschaft, vor erster Instanz und den Akten (Urk. 3, Urk. 7, Urk. 9, Urk. 43, Urk. 20/3-5, Urk. 39 und Urk. 40) hat die Vorinstanz die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten wie folgt...
	5.3. Das blieb unbestritten (vgl. Urk. 74 S. 8 f.). Zu ergänzen ist, dass der Beschuldigte sich derzeit in einer festen Partnerschaft befindet und mit seiner brasilianischen Lebenspartnerin seit ca. einem Monat in einer 1.5-Zimmerwohnung zusammenlebt ...
	6. Zusammengefasst bewirkt die obligatorische Landesverweisung im Sinne von Art. 66a StGB für den Beschuldigten angesichts der relativ kurzen Aufenthaltsdauer und fehlenden engen Beziehungen in der Schweiz, der kulturellen und familiären Bezüge des Be...
	7. Liegt kein Härtefall im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB vor, so besteht grundsätzlich auch keine Veranlassung, eine Abwägung zwischen den privaten Interessen des Beschuldigten an einem Verbleib in der Schweiz und den öffentlichen Interessen an seine...
	7.1. Die familiären Beziehungen des Beschuldigten in der Schweiz beschränken sich nach dem Gesagten und wie er auch selbst angibt (vgl. Prot. II S. 12) auf die Beziehung zu seinen hier lebenden Brüdern und seiner Lebenspartnerin. Ihm ist es ohne Weite...
	7.2. Die Rechtsprechung hat sich bei Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz hinsichtlich der Ausweisung zwecks Verhinderung neuer Straftaten und damit zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit stets streng gezeigt; diese Strenge bekräftigt d...
	7.3. Als Staatsangehöriger von Spanien, eines Mitgliedstaates der EU, kann er sich grundsätzlich auf das zwischen der Schweiz und der EU abgeschlossene und für die Schweiz am 1. Juni 2002 in Kraft getretene Freizügigkeitsabkommen berufen (Abkommen vom...
	7.4. Der Beschuldigte liess – gesamthaft betrachtet – ein Verhalten erkennen, das eine gegenwärtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung und der Gesundheit vieler Menschen darstellt. Angesichts seiner schweren Drogendelinquenz bietet mithin auch das FZ...
	8. Bei Abwägung der sich gegenüberstehenden privaten Interessen des Beschuldigten und der öffentlichen Interessen des Schutzes der öffentlichen Ordnung und Sicherheit erweist sich die Landesverweisung daher als verhältnismässig. Die Landesverweisung i...
	9. Die Vorinstanz sprach eine Landesverweisung für die Mindestdauer von 5 Jahren aus (Urk. 54 S. 45 f. und S. 48), was in einem adäquaten Verhältnis zur Deliktsschwere und Dauer der ausgefällten Freiheitsstrafe steht, dem leichten Verschulden entspric...
	10. Gemäss Art. 20 der Verordnung über den nationalen Teil des Schengener Informationssystems (N-SIS) und das SIRENE-Büro (N-SIS-Verordnung vom 8. März 2013; SR 362.0) sind Gerichte dazu verpflichtet, im Falle der Anordnung einer Landesverweisung auch...
	VII.
	1.  Gestützt auf Art. 428 Abs. 3 StPO hat die Rechtsmittelinstanz von Amtes wegen auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung zu befinden, wenn sie selber ein neues Urteil fällt und nicht kassatorisch entscheidet (vgl. Griesser in: Dona...
	2.  Die Kosten des Berufungsverfahrens sind auf Fr. 3'500.– festzusetzen (Art. 424 Abs. 1 StPO i.V.m. § 16 Abs. 1 und § 14 der Gebührenverordnung des Obergerichts [GebV OG], LS. 211.11).
	3.  Im Berufungsverfahren erfolgt die Auflage der Kosten nach Massgabe des Obsiegens oder Unterliegens der Parteien (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte dringt mit seiner Berufung in den zentralen Punkten nicht durch; es bleibt beim Schuldspruch w...
	Es wird beschlossen:

	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 2. Abteilung, vom 20. Oktober 2021 bezüglich der Dispositiv-Ziffern 1, teilweise (Schuldsprüche wegen Vergehens gegen das BetmG und wegen mehrfacher Übertretung des BetmG), 6 und 7 (...
	2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist ferner schuldig
	 des Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. d in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG.

	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 13 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 134 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie vorzeitigen Strafvollzug erstanden sind, sowie mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu Fr. 30.– und mit Fr. 500.– Busse.
	3. Der Vollzug der Freiheitsstrafe und der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.
	4. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.
	5. Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. o StGB für 5 Jahre des Landes verwiesen.
	6. Eine Ausschreibung der Landesverweisung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem kommt nicht in Betracht.
	7. Die erstinstanzliche Kostenauflage (Dispositiv-Ziffer 10) wird bestätigt.
	8. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	9. Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen. Die Rückzahlungspflicht des Beschuldigten bleib...
	10. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten (übergeben)
	 die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat
	 das Migrationsamt des Kantons Zürich
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat

	und nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfälliger Rechtsmittel an
	 die Vorinstanz
	 die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit dem Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs- und Löschungsdaten
	 die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit Formular A
	 das Migrationsamt des Kantons Zürich.

	11. Rechtsmittel: Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.
	Zur Beachtung:
	- wenn der/die Verurteilte sich der Bewährungshilfe entzieht oder die Weisungen missachtet.

